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Religiöse Überzeugungen un öffentliche Vernunft

Plädoyer für eınen Moderaten Exklusivismus!

VON MARTIN BREUTL

Einleitung: Religion und Politik

Moderne ıberale Gesellschaften haben ein zwiespältiges Verhältnis Reli-
xjonen. FEiınerselts scheint relig1öse Vieltalt ein essenzIeller Bestandteil einer
multikulturellen, pluralen und weltoffenen Gesellschaft seln; andererseits
o1ibt auch ä2uUm„ Aas Aije Gemuüter mehr erhitzen annn als relig1-
onspolitische Konflikte. Denkt IAn die einschlägigen Kontroversen
rück, tallen 1m deutschen Kontext sOfort der Streit relig1öse Symbole iın
Söffentlichen Räumen, Aas Kölner Beschneidungsurteil oder die anhaltende
Debatte die rechtliche Gleichstellung Homosexueller, 1ber auch Debatten

die Besetzung des Deutschen Ethikrates oder Aufttritte relig1öser Führer
1m Deutschen Bundestag C1in Wenn 1IHNAan den Blick weltet und sıch aut die
Suche nach religionspolitischen Konflikten ın olobaler Perspektive macht,
erscheint Aije Lage noch eindeutiger: Weltweıit läsest sıch eın Erstarken des
reli21Öös motivlierten Terrors diagnostizieren (man denke dje vertahrenen
Situatiıonen 1m Nahen (Isten oder der arabischen Welt, oder auch Aije
Terroranschläge iın Darıs oder iın Nıger1a 1m Januar 2015), SCHAUSO 1aber auch
ein vielfach zunehmender Einfluss relig1öser Überzeugungen aut politische
Entscheidungsfindungsprozesse.

Es 1ST darum ohl nıcht VELINESSC behaupten, dass, ın eıner oroßen
Zahl Söffentlicher Kontroversen, Religionen tief verankerte Überzeugungen
wieler Bürgerinnen und Bürger berühren und aufgeregte Debatten anstofßen,
dje 1Ur äufßerst selten 1m ONSECNS beigelegt werden können. Angesichts der
Qualität und auch der Quantıität solcher religionspolıitischer Konflikte 1ST

unkontrovers, Aass Aije rage nach eıner vewaltfreien UOrganısation des
7Zusammenlebens ın eıner pluralistischen Gesellschaft offensichrtlich 1Ne€e
Schlüsselfrage Hır ein weltanschaulich Zzerfasertes 71 Jahrhundert darstellt.

Fıne der zentralen Fragen in den Debatten dje Verhältnisbestimmung
VO Religion und demokratischer Offentlichkeit 1ST Aje rage nach der le-
oitımıtät des Einbringens relig1öser Überzeugungen und Ärgumente iın PO-
lıtische Diskussionen, Aas heifit dje Frage, b relig1öse Überzeugungen und
Ärgumente legitime beziehungsweise ‚zulässige‘ Gründe iın den Söffentlichen

[ der vorliegende Autsatz bezieht sıch aut einıge der Überlegungen, qA1e ıch 1mM Buch Breul,
Relıgion In der polıtıschen Offentlichkeit. Z um Verhältnis V{} relıg1ösen Überzeugungen und
Öötftentlicher Rechttertigung, Paderborn 2015, vorlege. LDoart Eindet sıch auch elne weıltaus de-
taıllıertere Begründung der DPosıtion des ‚Moderaten Fxklusiyismus‘
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Religiöse Überzeugungen und öffentliche Vernunft

Plädoyer für einen Moderaten Exklusivismus1

Von Martin Breul

1. Einleitung: Religion und Politik

Moderne liberale Gesellschaften haben ein zwiespältiges Verhältnis zu Reli-
gionen. Einerseits scheint religiöse Vielfalt ein essenzieller Bestandteil einer 
multikulturellen, pluralen und weltoffenen Gesellschaft zu sein; andererseits 
gibt es auch kaum etwas, das die Gemüter mehr erhitzen kann als religi-
onspolitische Konflikte. Denkt man an die einschlägigen Kontroversen zu-
rück, fallen im deutschen Kontext sofort der Streit um religiöse Symbole in 
öffentlichen Räumen, das Kölner Beschneidungsurteil oder die anhaltende 
Debatte um die rechtliche Gleichstellung Homosexueller, aber auch Debatten 
um die Besetzung des Deutschen Ethikrates oder Auftritte religiöser Führer 
im Deutschen Bundestag ein. Wenn man den Blick weitet und sich auf die 
Suche nach religionspolitischen Konflikten in globaler Perspektive macht, 
erscheint die Lage noch eindeutiger: Weltweit lässt sich ein Erstarken des 
religiös motivierten Terrors diagnostizieren (man denke an die verfahrenen 
Situationen im Nahen Osten oder der arabischen Welt, oder auch an die 
Terroranschläge in Paris oder in Nigeria im Januar 2015), genauso aber auch 
ein vielfach zunehmender Einfluss religiöser Überzeugungen auf politische 
Entscheidungsfindungsprozesse. 

Es ist darum wohl nicht vermessen zu behaupten, dass, in einer großen 
Zahl öffentlicher Kontroversen, Religionen tief verankerte Überzeugungen 
vieler Bürgerinnen und Bürger berühren und aufgeregte Debatten anstoßen, 
die nur äußerst selten im Konsens beigelegt werden können. Angesichts der 
Qualität und auch der Quantität solcher religionspolitischer Konflikte ist 
es unkontrovers, dass die Frage nach einer gewaltfreien Organisation des 
Zusammenlebens in einer pluralistischen Gesellschaft offensichtlich eine 
Schlüsselfrage für ein weltanschaulich zerfasertes 21. Jahrhundert darstellt. 

Eine der zentralen Fragen in den Debatten um die Verhältnisbestimmung 
von Religion und demokratischer Öffentlichkeit ist die Frage nach der Le-
gitimität des Einbringens religiöser Überzeugungen und Argumente in po-
litische Diskussionen, das heißt die Frage, ob religiöse Überzeugungen und 
Argumente legitime beziehungsweise ‚zulässige‘ Gründe in den öffentlichen 

1 Der vorliegende Aufsatz bezieht sich auf einige der Überlegungen, die ich im Buch M. Breul, 
Religion in der politischen Öffentlichkeit. Zum Verhältnis von religiösen Überzeugungen und 
öffentlicher Rechtfertigung, Paderborn 2015, vorlege. Dort findet sich auch eine weitaus de-
tailliertere Begründung der Position des ‚Moderaten Exklusivismus‘. 
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Diskursen eıner pluralistischen Gesellschatt seın können. Ist moralısch
unbedenklich, ın Sffentlichen Diskursen, Aje Aje Rechtfertigung kollektiv
verbindlicher Normen thematisıeren, relig1öse Überzeugungen als möglı-
che Kandıdaten Hır ZULE und ANSCHCSSCIL Begründungen solcher Normen

Sußern? der 1ST Religion eın vefährliches ANStrument der Exklusion,
welches VO weltanschaulich neutralen Staaten maxımal als Privatsache SC-
duldet, nıcht 1aber als Sffentliches Phänomen akzeptiert werden kann? Es 1ST
höchst umstrıtten, oh ein Einbringen rel1g1öser Überzeugungen ın Öttentliche
Diskurse ein legitimer Bestandteil der Religionsfreiheit und vielleicht o
unabdingbar Hır 1ne vıitale demokratische Kultur 1St, oder b durch 1ne der-
artıge Söffentliche ÄAußerung nıcht Aje JE eigenen, 1Ur partikular begründeten
Auffassungen über das, W1S ein Leben ZuL und ebenswert macht, auf uUuNzuU-

lässıge WeIlse allzemeın verbindlichen Normen überhöhr werden. DIe
DPosition kann als Inklusivismus bezeichnet werden, Aa S1C dem Söffentlichen
Diskurs keinerlel Beschränkungen hinsichrtlich der Zulässigkeit bestimmter
Überzeugungen auferlegen möchte, dje Z7zwelte als Exklusivismus, Aa S1E SC-
1AUuU 1nNe solche ‚Beschränkungsforderung‘ Hır relig1öse oder ‚umtfassende“
Überzeugungen erhebhr ? Fıne vernünftige Posıtionierung iın dieser rage 1ST
1ne entscheidende Weichenstellung ZUL Entschärfung der oben cki77ierten
relıig10nspolitischen Konflikte.

DIie These dijieses Aufsatzes 1St; Aass sıch zwischen einem exklusiıven und
einem iınklusiıven AÄAnsatz iın der Debatte Aje Zulässigkeit relig1öser Ärgu-

und Überzeugungen 1m Söffentlichen Diskurs 1ne vermittelnde Dosı1-
t10on verirefifen läsest. l iese DPosition läsest sıch als ‚Moderater Exklusivismus“‘
bezeichnen. Ler Moderate Fxklusivismus besagt, dass einerselts notwendig
1St, Ideal der Rechtfertigungsneutralität testzuhalten: Nur solche politi-
schen Normen sind legitim, dje mi1t Gründen verechtfertigt werden können,
die VO allen möglicherweise Betroffenen geteıilt werden können (exklusi-
VOCS Moment). Zugleich impliziert dieses Insıstieren auf die Notwendigkeit
wechselseıtig akzeptabler Rechtfertigungen keine Privatisierungsforderung,
Aa Jenseılts der Rechtfertigungsfunktion 1ne Vielzahl anderer Rollen Hır reli-
X1ÖSeE Überzeugungen in Söffentlichen Diskursen enkbar 1ST (moderierendes
Moment). So oll elinerseIlts 1ne ıberale Pauschaldiskriminierung relig1öser
Argumentationsformen Adurch den apriorischen Diskursausschluss vermieden
und andererseits 1ne ungerechtfertigte Herrschafrt einer weltanschaulichen
Mehrkheit durch die kriterijenlose und ungefilterte Zulassung relig1öser Ärgu-

und Überzeugungen verhindert werden.

7u Beginn collte oleich eın möglıches Mıssverständnis ausgeraumt werden: IHE Begritte
Fxklusivyvismus und Inklusiyismus werden ebentalls als Modelle In der Theologıe der Religionen
Aiskutiert. In der Debatte das Verhältnis V{ relıg1ösen Überzeugungen und Ööfftentlicher
Vernuntt spielt diese Religionsdialog Orlentierte Unterscheidung keıne Rolle, weshalb ıe
Begritfe Fxklusiyismus und Inklusivismus 1er völlıg anderes bedeuten als IM Religı-
onschalo
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Diskursen einer pluralistischen Gesellschaft sein können. Ist es moralisch 
unbedenklich, in öffentlichen Diskursen, die die Rechtfertigung kollektiv 
verbindlicher Normen thematisieren, religiöse Überzeugungen als mögli-
che Kandidaten für gute und angemessene Begründungen solcher Normen 
zu äußern? Oder ist Religion ein gefährliches Instrument der Exklusion, 
welches von weltanschaulich neutralen Staaten maximal als Privatsache ge-
duldet, nicht aber als öffentliches Phänomen akzeptiert werden kann? Es ist 
höchst umstritten, ob ein Einbringen religiöser Überzeugungen in öffentliche 
Diskurse ein legitimer Bestandteil der Religionsfreiheit und vielleicht sogar 
unabdingbar für eine vitale demokratische Kultur ist, oder ob durch eine der-
artige öffentliche Äußerung nicht die je eigenen, nur partikular begründeten 
Auffassungen über das, was ein Leben gut und lebenswert macht, auf unzu-
lässige Weise zu allgemein verbindlichen Normen überhöht werden. Die erste 
Position kann als Inklusivismus bezeichnet werden, da sie dem öffentlichen 
Diskurs keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Zulässigkeit bestimmter 
Überzeugungen auferlegen möchte, die zweite als Exklusivismus, da sie ge-
nau eine solche ‚Beschränkungsforderung‘ für religiöse oder ‚umfassende‘ 
Überzeugungen erhebt.2 Eine vernünftige Positionierung in dieser Frage ist 
eine entscheidende Weichenstellung zur Entschärfung der oben skizzierten 
religionspolitischen Konflikte. 

Die These dieses Aufsatzes ist, dass sich zwischen einem exklusiven und 
einem inklusiven Ansatz in der Debatte um die Zulässigkeit religiöser Argu-
mente und Überzeugungen im öffentlichen Diskurs eine vermittelnde Posi-
tion vertreten lässt. Diese Position lässt sich als ‚Moderater Exklusivismus‘ 
bezeichnen. Der Moderate Exklusivismus besagt, dass es einerseits notwendig 
ist, am Ideal der Rechtfertigungsneutralität festzuhalten: Nur solche politi-
schen Normen sind legitim, die mit Gründen gerechtfertigt werden können, 
die von allen möglicherweise Betroffenen geteilt werden können (exklusi-
ves Moment). Zugleich impliziert dieses Insistieren auf die Notwendigkeit 
wechselseitig akzeptabler Rechtfertigungen keine Privatisierungsforderung, 
da jenseits der Rechtfertigungsfunktion eine Vielzahl anderer Rollen für reli-
giöse Überzeugungen in öffentlichen Diskursen denkbar ist (moderierendes 
Moment). So soll einerseits eine liberale Pauschaldiskriminierung religiöser 
Argumentationsformen durch den apriorischen Diskursausschluss vermieden 
und andererseits eine ungerechtfertigte Herrschaft einer weltanschaulichen 
Mehrheit durch die kriterienlose und ungefilterte Zulassung religiöser Argu-
mente und Überzeugungen verhindert werden. 

2 Zu Beginn sollte gleich ein mögliches Missverständnis ausgeräumt werden: Die Begriffe 
Exklusivismus und Inklusivismus werden ebenfalls als Modelle in der Theologie der Religionen 
diskutiert. In der Debatte um das Verhältnis von religiösen Überzeugungen und öffentlicher 
Vernunft spielt diese am Religionsdialog orientierte Unterscheidung keine Rolle, weshalb die 
Begriffe Exklusivismus und Inklusivismus hier etwas völlig anderes bedeuten als im Religi-
onsdialog.
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Im Folgenden werde 1C Ajese DPosition VICT Argumentationsschritten
begründen ach systematischen Rekonstruktion der ursprünglich US-
amerikanıschen Debatte P ba wıdme iıch mich dem Postsäkularitätstheorem VO

Jürgen Habermas (3) und rekonstriulere kritischer Absıichrt Verhält-
niısbestimmung VO Glaube und Vernuntt (4) Im Anschluss Adaran entwickle
1C autbauend auft Strukturanalyse relig1öser Überzeugungen (5) die
DPosition des Moderaten Fxklusivismus (6 und /)

7Zwischen demokratischer Legıitimität und Gewissenstreiheit

Eın zentraler Konflikt Verhältnis VO Religion und Ofttentlichkeit be-
triftfc Aas Verhältnis VO relig1ösen Überzeugungen und den Anforderungen

demokratische Legıitimität Um dAje Leitfrage dAjeses Aufsatzes wieder-
holen Ist moralısch leg1tim Ööffentlichen Diskursen dje dje Rechtfer-
LUSuUNg kollektiv verbindlicher Normen thematisieren reliz1öse UÜberzeu-
SUNSCH als mögliche Kandıdaten Hr ZuLE und ANSCIMECSSCHNC Begründungen
sölcher Normen äußern? LDer Fxklusivismus diese rage und
erhebhr 1NC Beschränkungs beziehungsweise Privatisierungsforderung Hr
relig1öse Überzeugungen der Inklusıivismus bejaht Adjese rage und tor-
dert den oleichberechtigten Einschluss aller Perspektiven Ööffentlichen
Diskurs

IDERK Hauptargument welches Hır lıberalen FExklusivismus spricht 1SL

Aas SOSCNANNLE ıberale Prinzıp der Legıitimıität welches PromIıncnt von John
Rawls SCINCMNM Politischen Liberalismus entwickelt und verteldigt wurde
LDer Grundgedanke des Prinz1ips esteht darın Aass 1NC Norm die Hır alle
oleichermafißsen verbindlich SCIMN oll auch IM1L sölchen Gründen verechtlertigt
werden I1 USS dAje Hır alle Betroffenen oleichermafisen nachvollziehbar und
akzeptabel sind Fıne TC1IN partikulare Rechtfertigung nıcht partikularen
Norm verletzt Umkehrschluss die Freiheit und Gleichheit aller Bürger und
edroht AdAamıt dAje Falrness des politischen Vertahrens IDIE Hır die Rechtterti-
SUuNs allzemeın verbindlicher Normen vegebenen Gründe I1NUSSCN also derart
SCIMN Aass ıhnen prinzipiell alle Bürger UuUusLLIMMEN können

U] ot polıtical 15 PIODEL AN hence justifiable only when 15 exercısed
accordance wıth CONSLILULION the essent1als ot whıich a {] LLL reasonably he

expected endorse the lıght ot princıples ANM ıdeals acceptable them A reasonable
aAMnı ratıional Fa b A A And the ot polıtical ıtself IMUSLT he legıtimate

Neben Alesen Extremposıtionen o1bt CS CINC Vielzahl vermiıttelnden Posıtionen, ıe weder
den racıkalen usschluss och A1e rachıkale Eınbindung aller Überzeugungen ı Ööfttentlichen
Dıskurs tordern, ondern vıielmehr entlang unterschiedlicher Kontexte der Rechtfertigung,
verschiedene Sphären der Ottentlichkeıt, der epıstemologischen Dıtferenzierung V{{ UÜberzeu-
SUNSCH e  C C111 teinglıedrigeres Konzept vorschlagen. ]iesen Verästelungen der Debatte vehe
iıch ı Folgenden AL Platzgründennıcht weıliler nach:; vel. für C111 austührliche Rekonstruktion
Breul, Relıgion ı der polıtıschen Ottentlichkeıt, A1—105

Vel Rawils, Polıtischer Liıberalısmus, Frankturt am Maın 19958 besonders 312 3566
eYs The Idea ot Publıc Keason, Revısıted OCLR 64 (1997) 765 SO/
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Im Folgenden werde ich diese Position in vier Argumentationsschritten 
begründen. Nach einer systematischen Rekonstruktion der ursprünglich US-
amerikanischen Debatte (2) widme ich mich dem Postsäkularitätstheorem von 
Jürgen Habermas (3) und rekonstruiere in kritischer Absicht seine Verhält-
nisbestimmung von Glaube und Vernunft (4). Im Anschluss daran entwickle 
ich, aufbauend auf einer Strukturanalyse religiöser Überzeugungen (5), die 
Position des ‚Moderaten Exklusivismus‘ (6 und 7). 

2. Zwischen demokratischer Legitimität und Gewissensfreiheit

Ein zentraler Konflikt im Verhältnis von Religion und Öffentlichkeit be-
trifft das Verhältnis von religiösen Überzeugungen und den Anforderungen 
an demokratische Legitimität. Um die Leitfrage dieses Aufsatzes zu wieder-
holen: Ist es moralisch legitim, in öffentlichen Diskursen, die die Rechtfer-
tigung kollektiv verbindlicher Normen thematisieren, religiöse Überzeu-
gungen als mögliche Kandidaten für gute und angemessene Begründungen 
solcher Normen zu äußern? Der Exklusivismus verneint diese Frage und 
erhebt eine Beschränkungs- beziehungsweise Privatisierungsforderung für 
religiöse Überzeugungen, der Inklusivismus bejaht diese Frage und for-
dert den gleichberechtigten Einschluss aller Perspektiven im öffentlichen 
Diskurs.3 

Das Hauptargument, welches für einen liberalen Exklusivismus spricht, ist 
das sogenannte liberale Prinzip der Legitimität, welches prominent von John 
Rawls in seinem Politischen Liberalismus entwickelt und verteidigt wurde.4 
Der Grundgedanke des Prinzips besteht darin, dass eine Norm, die für alle 
gleichermaßen verbindlich sein soll, auch mit solchen Gründen gerechtfertigt 
werden muss, die für alle Betroffenen gleichermaßen nachvollziehbar und 
akzeptabel sind. Eine rein partikulare Rechtfertigung einer nicht-partikularen 
Norm verletzt im Umkehrschluss die Freiheit und Gleichheit aller Bürger und 
bedroht damit die Fairness des politischen Verfahrens. Die für die Rechtferti-
gung allgemein verbindlicher Normen gegebenen Gründe müssen also derart 
sein, dass ihnen prinzipiell alle Bürger zustimmen können:

[O]ur exercise of political power is proper and hence justifiable only when it is exercised 
in accordance with a constitution the essentials of which all citizens may reasonably be 
expected to endorse in the light of principles and ideals acceptable to them as reasonable 
and rational. (…) And since the exercise of political power in itself must be legitimate, 

3 Neben diesen Extrempositionen gibt es eine Vielzahl an vermittelnden Positionen, die weder 
den radikalen Ausschluss noch die radikale Einbindung aller Überzeugungen im öffentlichen 
Diskurs fordern, sondern vielmehr entlang unterschiedlicher Kontexte der Rechtfertigung, 
verschiedener Sphären der Öffentlichkeit, der epistemologischen Differenzierung von Überzeu-
gungen etc. ein feingliedrigeres Konzept vorschlagen. Diesen Verästelungen der Debatte gehe 
ich im Folgenden aus Platzgründen nicht weiter nach; vgl. für eine ausführliche Rekonstruktion 
Breul, Religion in der politischen Öffentlichkeit, 21–103.

4 Vgl. J. Rawls, Politischer Liberalismus, Frankfurt am Main 1998, besonders 312–366; sowie 
ders., The Idea of Public Reason, Revisited, in: UCLR 64 (1997) 765–807.
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the ıdeal ot cıtiızenshıp IMpOSeES moral, NOL legal, duty the duty ot C1yvilıty be able
explaın (’)11C another those tundamental questi1ons how the princıples and polıcıes

they advocate AN! OTE tor (1l he supported by the polıtical values ot publıc Feason.”

IDE) relig1öse Überzeugungen Rawls zufolge allerdings ımmer partikular sind,
können S1E keine Rolle iın Sffentlichen Rechtfertigungsdiskursen spielen S1E
sollten vielmehr beschränkt werden (oder, W1€E spater tormuliert, 1im Nofttall
veäußert, 1ber schnellstmöglich Adurch allgemeın zugängliche Äquivalente
TSCLZLI werden). Insbesondere qAas Faktum des vernünftigen Pluralismus‘,
qAas heilst, dje Tatsache, Aass 1ne Vielzahl VO oleichermaßen vernüntti-
sCchH relig1ösen und umtassenden Überzeugungen über qAas (zute x1bt, spricht
dafür, aut 1ne allgemeine Durchsetzung der eigenen relig1ösen oder umtfas-
senden Überzeugungen verzichten.® \Wer also be] der Verhandlung kollek-
ELV verbindlicher Normen reli21Öös argumentiere, verletze damıt moralıische
Pflichten, dje durch die Anforderungen der Söffentlichen Vernunft begründet
werden. Demokratische Legitimität schließe vielmehr AUS, reliz1öse Be-
sründungen 1m Öötffentlichen Diskurs anzuführen /

egen diesen lıberalen FExklusivismus spricht 1im Kern ein Einwand, der
ethisch inakzeptable Konsequenzen der Privatisierungsforderung aufzeigen
möchte. \Wer relıg1ösen Bürgern 1ne derartige Forderung auferlege, zwinge
S1E beispielsweise einer unzumutbaren Spaltung ıhrer Identität und
che Aas Leben iınnerhalb einer ‚reli21Öös integrierten Fxıistenz‘ unmöglıch. ID
svehöre Zu Kernbestand relig1öser Identitäten, die eigenen Überzeugungen
Sffenrtlich äufßern beziehungsweise S1E als Basıs der eigenen FExıstenz f
tentlich leben dürfen l )hese DPosition lässt sıch mi1t einer der melstz1itierten
Passagen innerhalhb dieser Debatte ıllustrieren. Nıcholas Wolterstortt schreibt:

It belongs the veligi0Ms FONDLEHLONS ot 700d ILLAaLLY relıg1008 people ın (CIUT sOcCIetYy
that they ought ASE theır decısıions concerning fundamental 1ISSUES ot Justice theır
relıg1008 CONVICLHONS. They do NOL 1W it A optıon whether NOL do

Ders., Paolıtical Lıberalısm, New 'ork 1995, 217
Religiöse Überzeugungssysteme sınd als Auftassungen ber as, W4 eın 1 eben zuLe und

ebenswert macht, Beispiele für SOSCHANNLE ‚umtassende 1 ehren‘. ‚Umtassende Lehren‘ können
jedoch auch andere, nıcht-relig1öse Konzepte des Lebens celın. Vel. elıner Persten l Ie-
Anıtion V{ ‚umtassender Lehre‘ SOWIE exemplarısch für eınen lıberalen Fxklusivyvismus Rawls,
Politischer Liıberalısmus, 1 55

Vegl dieser Rekaoanstruktion auch F- BOYMAann, ‚Publıc RKReason!‘ beı John Rawls, ın
Ders./B TIrlenborn ee. Religiöse Überzeugungen und Ööfftentliche Vernuntt. fur Ralle des
Christentums In pluralıstıschen Gesellschatten, Freiburg Br 2005, 2377266 Bormann verweıst
iınsbesondere aut den ‚polıtıschen‘, das heilt dezıichert nıcht-metaphysıschen Charakter des
Rawlsschen Projekts, der In elıner „wahrheıtstheoretischen Abstinenz“ (ebd. 243) resultiert.
I Iıiese Abstinenz ist insotern problematısch, als ıe Falschheıt relıg1öser Überzeugungen 1mM polı-
tischen Liberalısmus bereıts präjudızıiert wırd, W5 einen dıtterenzierten epıstemologıischen Blıck
aut relıg1öse Überzeugungen unmöglıch macht. Fınen Ahnlıche Verdacht aulfert Thomas
Schmidt In seinem Nachweıs, 4SSs der polıtısche Liıberaliısmus letztlıch celbst eine metaphysısche
DPosıtion 1St, dıe Religionen aprıorı als talsch erachtet und 1es annn auch och elıner Voraus-
ELZUNG des Öötftentlichen Diskurses machen möchte: vgl Schmidt, Nachmetaphysısche
Religionsphilosophie. Relıgion und Philosophie den Bedingungen Aiskursiver Vernuntt,
In Wenzel/Ders. Sg Moderne Religion? Theologische und Religionsphilosophische
Reaktionen auf Jürgen Habermas, Freiburg Br 2009, 10—5372
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the ideal of citizenship imposes a moral, not a legal, duty – the duty of civility – to be able 
to explain to one another on those fundamental questions how the principles and policies 
they advocate and vote for can be supported by the political values of public reason.5

Da religiöse Überzeugungen Rawls zufolge allerdings immer partikular sind, 
können sie keine Rolle in öffentlichen Rechtfertigungsdiskursen spielen – sie 
sollten vielmehr beschränkt werden (oder, wie er später formuliert, im Notfall 
geäußert, aber schnellstmöglich durch allgemein zugängliche Äquivalente 
ersetzt werden). Insbesondere das ‚Faktum des vernünftigen Pluralismus‘, 
das heißt, die Tatsache, dass es eine Vielzahl von gleichermaßen vernünfti-
gen religiösen und umfassenden Überzeugungen über das Gute gibt, spricht 
dafür, auf eine allgemeine Durchsetzung der eigenen religiösen oder umfas-
senden Überzeugungen zu verzichten.6 Wer also bei der Verhandlung kollek-
tiv verbindlicher Normen religiös argumentiere, verletze damit moralische 
Pflichten, die durch die Anforderungen der öffentlichen Vernunft begründet 
werden. Demokratische Legitimität schließe es vielmehr aus, religiöse Be-
gründungen im öffentlichen Diskurs anzuführen.7

Gegen diesen liberalen Exklusivismus spricht im Kern ein Einwand, der 
ethisch inakzeptable Konsequenzen der Privatisierungsforderung aufzeigen 
möchte. Wer religiösen Bürgern eine derartige Forderung auferlege, zwinge 
sie beispielsweise zu einer unzumutbaren Spaltung ihrer Identität und ma-
che das Leben innerhalb einer ‚religiös integrierten Existenz‘ unmöglich. Es 
gehöre zum Kernbestand religiöser Identitäten, die eigenen Überzeugungen 
öffentlich zu äußern beziehungsweise sie als Basis der eigenen Existenz öf-
fentlich leben zu dürfen. Diese Position lässt sich mit einer der meistzitierten 
Passagen innerhalb dieser Debatte illustrieren. Nicholas Wolterstorff schreibt:

It belongs to the religious convictions of a good many religious people in our society 
that they ought to base their decisions concerning fundamental issues of justice on their 
religious convictions. They do not view it as an option whether or not to do so. […] 

5 Ders., Political Liberalism, New York 1993, 217.
6 Religiöse Überzeugungssysteme sind als Auffassungen über das, was ein Leben gut und 

lebenswert macht, Beispiele für sogenannte ‚umfassende Lehren‘. ‚Umfassende Lehren‘ können 
jedoch auch andere, nicht-religiöse Konzepte des guten Lebens sein. Vgl. zu einer ersten De-
finition von ‚umfassender Lehre‘ sowie exemplarisch für einen liberalen Exklusivismus Rawls, 
Politischer Liberalismus, 133 f.

7 Vgl. zu dieser Rekonstruktion auch F.-J. Bormann, ‚Public Reason‘ bei John Rawls, in: 
Ders./B. Irlenborn (Hgg.), Religiöse Überzeugungen und öffentliche Vernunft. Zur Rolle des 
Christentums in pluralistischen Gesellschaften, Freiburg i. Br. 2008, 237–266. Bormann verweist 
insbesondere auf den ‚politischen‘, das heißt dezidiert nicht-metaphysischen Charakter des 
Rawlsschen Projekts, der in einer „wahrheitstheoretischen Abstinenz“ (ebd. 243) resultiert. 
Diese Abstinenz ist insofern problematisch, als die Falschheit religiöser Überzeugungen im poli-
tischen Liberalismus bereits präjudiziert wird, was einen differenzierten epistemologischen Blick 
auf religiöse Überzeugungen unmöglich macht. Einen ähnlichen Verdacht äußert Thomas M. 
Schmidt in seinem Nachweis, dass der politische Liberalismus letztlich selbst eine metaphysische 
Position ist, die Religionen apriori als falsch erachtet und dies dann auch noch zu einer Voraus-
setzung des öffentlichen Diskurses machen möchte; vgl. T. M. Schmidt, Nachmetaphysische 
Religionsphilosophie. Religion und Philosophie unter den Bedingungen diskursiver Vernunft, 
in: K. Wenzel/Ders. (Hgg.), Moderne Religion? Theologische und Religionsphilosophische 
Reaktionen auf Jürgen Habermas, Freiburg i. Br. 2009, 10–32.
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Theır relıgıon 15 nNOL, tor them, about something other than theır socıal ını polıtical
exıstence, it 15 ISO about theır soc1al AN polıtical ex1Istence. Accordingly, requıre ot
them that they NOL SC theır decısıions AN! discussions concerning polıtical 1SSUES
theır relıg10n 15 infringe, inequitably, the free eXercCISEe ot theır relıgi0n.“

Jegliche Pflicht FA Beschränkung zwınge relig1öse Bürger also eıner
Spaltung ıhrer Identität und SC1 Adamıt 1nNe inakzeptable Bürde des lıbera-
len Legıitimitätsprinzıips. Zudem tormuliere Aje ıberale DPosıtion ungleiche
Zulassungsbedingungen 7u demokratischen Diskurs, Aa reliz1öse Begrün-
dungen ohnehin nıcht VO säkularen Begründungen unterscheiden <elen.
l iese asymmetrischen Bürden stellten Hır relig1öse Bürger 1ne unfaire und
einseltige Belastung dar Im Grofßen und (Janzen versuchen die Kritiker des
Legitimitätsprinz1ips also nachzuweisen, Aass eben dijieses ıberale Legitim1-
tätsprinz1ıp Aas Recht der Religions- und Gewissenstreiheit verletze, und be-
haupten darum vielmehr, Aass dje Aufforderung, AULS moralischen Gründen
aut relig1öse Überzeugungen iın Söffentlichen Diskursen verzichten, <elhet

elner zutiefst unmoralischen und diskrimıinıierenden Forderung verkomme.
Nur WCT den Söffentlichen Diskurs raclıkal ınklusıv vestalte, verhindere 1ne
unfaire und asymmetrische Belastung relig1öser Bürgerinnen und Bürger.

FEın Beispiel könnte nützlich se1n, die Implikationen der verschiedenen
Positionen fu r konkrete Sffentliche Diskurse verdeutlichen.* Wer bei-
spielsweise dje Debatten dje rechtliche Gleichstellung oleichgeschlecht-
licher Partnerschaften (‚Homo-Ehe‘) verfolgt, triftfe <sowohl 1m europäischen
als auch 1m amerikanıschen Diskurs VO eIt eIt aut Ärgumente, die sıch
auf die moralische AÄAutorıität einer Heiligen Schriftt beziehungsweise eiINes relı-
>1ösen Führers eruten und AU S dieser AÄAutorität Aje rechtliche Unzulässigkeit
der Homo-FEhe 1Ableiten.!© IDERK Problem iın eliner soölchen Ärgumentatıion be-
steht der lıberalen DPosition zufolge darın, 1ne partikulare Überzeugung („Die
Gebote der Biıbel werden als moralısch autorıtatıv verstanden“) ZUr allgemeın
verbindlichen Grundlage eıner kollektiven Norm machen, Aas heifit
einer Grundlage auch Hır Anders- und Nichtgläubige, Aje die AÄutorität oder
Heiligkeit dieser Schritt nıcht anerkennen. FEıne Norm, die dje Freiheit aller
Bürger einschränkt (zum Beispiel dje Freiheit, oleichgeschlechtliche Dartner

heiraten), 1LL1USS allerdings verechtfertigt werden, Aass S1E VO allen Be-

Wolterstorff, The ole ot Relıgion In Decisions AN: DDiscussions ot Paolıtical Issues, In
Audı/ Ders., Relıgion In the Publıc 5quare, 1anham 199/, /-1 105

DIe Wahl der Beispiele Ist In d1esen Debatten häufig ccehr SUSSeSLIV; WT beispielsweıise
dAas Bıld eINes tundamentalıistischen Evangelıkalen zeiıchnet, wird Adamıt wahrscheinlich qAje
Notwendigkeıt elner Beschränkungsforderung ıllustrieren, wohnngegen das Bıld eines betrei-
ungstheologischen polıtıschen Aktıyısten der eilnes pazıfıstıschen relıg1ösen Lemanstranten
häufıg herangezogen wırd, ıe GGegenposıtion cstark machen. AÄAus d1iesem Crund wähle iıch
1m obıgen lext wl Beispiele, A1e Thesen der jeweıliıgen ager möglıchst oleichberechtigt

ıllustrieren.
1U Fıne austührliche empiırıische Untersuchung des Phänomens relıg1öser Rechttertigungen

In Ööfttentlichen Dıskursen, dıe exemplarısch für den deutschsprachigen ONtEext durchgetührt
wurde, hıetert /. Könemann /et al.], Relıgi1öse Interessenvertretung. Kırchen In der Offentlich-
eılt Chrısten In der Polıtık, Paderborn 201
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Their religion is not, for them, about something other than their social and political 
existence, it is also about their social and political existence. Accordingly, to require of 
them that they not base their decisions and discussions concerning political issues on 
their religion is to infringe, inequitably, on the free exercise of their religion.8

Jegliche Pflicht zur Beschränkung zwinge religiöse Bürger also zu einer 
Spaltung ihrer Identität und sei damit eine inakzeptable Bürde des libera-
len Legitimitätsprinzips. Zudem formuliere die liberale Position ungleiche 
Zulassungsbedingungen zum demokratischen Diskurs, da religiöse Begrün-
dungen ohnehin nicht von säkularen Begründungen zu unterscheiden seien. 
Diese asymmetrischen Bürden stellten für religiöse Bürger eine unfaire und 
einseitige Belastung dar. Im Großen und Ganzen versuchen die Kritiker des 
Legitimitätsprinzips also nachzuweisen, dass eben dieses liberale Legitimi-
tätsprinzip das Recht der Religions- und Gewissensfreiheit verletze, und be-
haupten darum vielmehr, dass die Aufforderung, aus moralischen Gründen 
auf religiöse Überzeugungen in öffentlichen Diskursen zu verzichten, selbst 
zu einer zutiefst unmoralischen und diskriminierenden Forderung verkomme. 
Nur wer den öffentlichen Diskurs radikal inklusiv gestalte, verhindere eine 
unfaire und asymmetrische Belastung religiöser Bürgerinnen und Bürger.

Ein Beispiel könnte nützlich sein, um die Implikationen der verschiedenen 
Positionen für konkrete öffentliche Diskurse zu verdeutlichen.9 Wer bei-
spielsweise die Debatten um die rechtliche Gleichstellung gleichgeschlecht-
licher Partnerschaften (‚Homo-Ehe‘) verfolgt, trifft sowohl im europäischen 
als auch im amerikanischen Diskurs von Zeit zu Zeit auf Argumente, die sich 
auf die moralische Autorität einer Heiligen Schrift beziehungsweise eines reli-
giösen Führers berufen und aus dieser Autorität die rechtliche Unzulässigkeit 
der Homo-Ehe ableiten.10 Das Problem in einer solchen Argumentation be-
steht der liberalen Position zufolge darin, eine partikulare Überzeugung („Die 
Gebote der Bibel werden als moralisch autoritativ verstanden“) zur allgemein 
verbindlichen Grundlage einer kollektiven Norm zu machen, das heißt zu 
einer Grundlage auch für Anders- und Nichtgläubige, die die Autorität oder 
Heiligkeit dieser Schrift nicht anerkennen. Eine Norm, die die Freiheit aller 
Bürger einschränkt (zum Beispiel die Freiheit, gleichgeschlechtliche Partner 
zu heiraten), muss allerdings so gerechtfertigt werden, dass sie von allen Be-

8 N. Wolterstorff, The Role of Religion in Decisions and Discussions of Political Issues, in: 
R. Audi/Ders., Religion in the Public Square, Lanham 1997, 67–120, 105.

9 Die Wahl der Beispiele ist in diesen Debatten häufig sehr suggestiv; wer beispielsweise 
das Bild eines fundamentalistischen Evangelikalen zeichnet, wird damit wahrscheinlich die 
Notwendigkeit einer Beschränkungsforderung illustrieren, wohingegen das Bild eines befrei-
ungstheologischen politischen Aktivisten oder eines pazifistischen religiösen Demonstranten 
häufig herangezogen wird, um die Gegenposition stark zu machen. Aus diesem Grund wähle ich 
im obigen Text zwei Beispiele, um die Thesen der jeweiligen Lager möglichst gleichberechtigt 
zu illustrieren.

10 Eine ausführliche empirische Untersuchung des Phänomens religiöser Rechtfertigungen 
in öffentlichen Diskursen, die exemplarisch für den deutschsprachigen Kontext durchgeführt 
wurde, liefert J. Könemann [et al.], Religiöse Interessenvertretung. Kirchen in der Öffentlich-
keit – Christen in der Politik, Paderborn 2015.
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troffenen oleichermafißsen eingesehen und geteilt werden kann anderntalls 1ST
S1E nıcht allgemeın rechtfertigbar und Adamıt schon AUS strukturellen Gründen
nıcht dazu iın der Lage, Legıitimität beanspruchen.

DE derartige Beispiele durchaus suggestiven Charakter haben, kontern
die (rxegner der Beschränkungsforderung Melst mi1t Beispielen, die siıch Hır
ıberale Ohren wenıger bedenklich anhören. So tührt Christopher FEhberle
beispielsweise den Hiktionalen Charakter eines ‚A2apIC pacıfıst‘ . der
Rekurs auf s<elne befreiungstheologischen Überzeugungen pazıfıstische Poli-
tiken unterstutzt und sıch politisch Hır Abrüstung CI  C einsetzt.!! IDIE ıberale
Forderung nach elner Beschränkung relig1öser Begründungen in Sffentlichen
Diskursen würde auch sölche Positionen betretfen und Iıhnen ıhre Legıitimität
ın eıner pluralistischen Offentlichkeit absprechen. Eberle zufolge könnte
sıch eın relig1öser Pazıhist 1aber Recht über djese unbegründete ıberale
‚doctrine of restramint‘ hinwegsetzen, Aa dje ıberale Beschränkungsforderung
1ne pauschale Diskriminierung darstellt und ıh <owohl iın selner persön-
lıchen relig1ösen Identität als auch iın seinen Möglichkeiten demokratischer
Partızıpation auft 1m Vergleich nicht-reliz1ösen Bürgern asymmetrische
AÄArt und We1lse elaste.

Anhand der SCHNANNLECN Beispiele lässt sıch der zentrale Konflikt ın der
Debatte die Zulässigkeit relig1öser Ärgumente iın Söffentlichen Diskursen
poimtiert darstellen.!? FEiınerselts kann dje ıberale Beschränkungsforderung
auf Grund des plausıblen Prinzıps der Legitimität MIt Recht Geltung fur
Bürger mi1t hohen moralischen Standards beanspruchen und damıt dje 11OTA-

lısche Zulässigkeit relig1öser Überzeugungen einschränken:; andererseits 1ST
diese Beschränkungsforderung mi1t Einwänden konfrontiert, dje aut ethisch
inakzeptable Konsequenzen und Implikationen hinweisen, Aass S1C iın der
Rawlsschen Reinform Als restriktiv und pauschal diskriminierend I1-
über relıg1ösen Überzeugungen eingeordnet werden 118585 Cirıstina l afont
merkt dieser zentralen Konfliktlinie zwischen lıberalem Legitimitätsprin-
ZIp und ethischem (zegenargument treftfend

It an ethıics ot demoeratıc citizenship, IMUSLT etermiıne whether clti!7zens ot fa1ıth
cshould tollow the alleged oblıgatıon ot O1VINS PrI0rty relıg1008 VL non-relig10us
1CA5S50115 ın theır decıisıons concerning tundamental 1ISSUES oft Justice, A Wolterstortt
AI SUCS, whether they chould tollow the demoeratıc oblıgatıon ot O1VINS pri10rLty
venerally acceptable 12150115 IVLE relıg1008 12150115 ın such polıtical dec1s10ns, A the
ıberal erterion ot demoeratıc leg1timacy prescribes. '

Vel Chr Eberle, Basıc Human Worth AN: Religi0us Restraint, ın PSC 55 (2009) 151—151
172 'eıtere tagesaktuelle Beispiele werden In dıiversen Schritten des katholischen Moraltheolo-

SCHh Franz-Josef Bormann dıskutiert; vel exemplarısch F- Bormann, Von der ‚praktıschen‘ ZUL

‚Ööttentlichen‘ Vernuntt? Überlegungen elner aktuellen Kontroverse der polıtıschen Ethık, In
ThQ 159 (2009) 1855—209; COWIE ders., Religiöse Überzeugungen und der Streıit A1e renzen
der ‚Ööttentlichen Vernunft‘, ın: /. Platzer/ SisstergBioethik Un Religion. Theologische
Fthık 1m Öötftentlichen Diıskurs, Baden-Baden 2014, 69—95

15 Lafont, Relıgion AN: the Publıc Sphere: What ALC the Delihberative Oblıgations ot ] e-
MOÖocratıc Cıtızenship?, In Calhoun /et al. ]} Sg Habermas and Relıgion, Cambrıdge
2015, 230—245, 1er 247
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troffenen gleichermaßen eingesehen und geteilt werden kann – andernfalls ist 
sie nicht allgemein rechtfertigbar und damit schon aus strukturellen Gründen 
nicht dazu in der Lage, Legitimität zu beanspruchen. 

Da derartige Beispiele durchaus suggestiven Charakter haben, kontern 
die Gegner der Beschränkungsforderung meist mit Beispielen, die sich für 
liberale Ohren weniger bedenklich anhören. So führt Christopher Eberle 
beispielsweise den fiktionalen Charakter eines ‚agapic pacifist‘ an, der unter 
Rekurs auf seine befreiungstheologischen Überzeugungen pazifistische Poli-
tiken unterstützt und sich politisch für Abrüstung etc. einsetzt.11 Die liberale 
Forderung nach einer Beschränkung religiöser Begründungen in öffentlichen 
Diskursen würde auch solche Positionen betreffen und ihnen ihre Legitimität 
in einer pluralistischen Öffentlichkeit absprechen. Eberle zufolge könnte 
sich ein religiöser Pazifist aber zu Recht über diese unbegründete liberale 
‚doctrine of restraint‘ hinwegsetzen, da die liberale Beschränkungsforderung 
eine pauschale Diskriminierung darstellt und ihn sowohl in seiner persön-
lichen religiösen Identität als auch in seinen Möglichkeiten demokratischer 
Partizipation auf – im Vergleich zu nicht-religiösen Bürgern – asymmetrische 
Art und Weise belaste. 

Anhand der genannten Beispiele lässt sich der zentrale Konflikt in der 
Debatte um die Zulässigkeit religiöser Argumente in öffentlichen Diskursen 
pointiert darstellen.12 Einerseits kann die liberale Beschränkungsforderung 
auf Grund des plausiblen Prinzips der Legitimität mit Recht Geltung für 
Bürger mit hohen moralischen Standards beanspruchen und damit die mora-
lische Zulässigkeit religiöser Überzeugungen einschränken; andererseits ist 
diese Beschränkungsforderung mit Einwänden konfrontiert, die auf ethisch 
inakzeptable Konsequenzen und Implikationen hinweisen, so dass sie in der 
Rawlsschen Reinform als zu restriktiv und pauschal diskriminierend gegen-
über religiösen Überzeugungen eingeordnet werden muss. Cristina Lafont 
merkt zu dieser zentralen Konfliktlinie zwischen liberalem Legitimitätsprin-
zip und ethischem Gegenargument treffend an:

It [an ethics of democratic citizenship, M. B.] must determine whether citizens of faith 
should follow the alleged obligation of giving priority to religious over non-religious 
reasons in their decisions concerning fundamental issues of justice, as Wolterstorff 
argues, or whether they should follow the democratic obligation of giving priority to 
generally acceptable reasons over religious reasons in such political decisions, as the 
liberal criterion of democratic legitimacy prescribes.13

11 Vgl. Chr. Eberle, Basic Human Worth and Religious Restraint, in: PSC 35 (2009) 151–181.
12 Weitere tagesaktuelle Beispiele werden in diversen Schriften des katholischen Moraltheolo-

gen Franz-Josef Bormann diskutiert; vgl. exemplarisch F.-J. Bormann, Von der ‚praktischen‘ zur 
‚öffentlichen‘ Vernunft? Überlegungen zu einer aktuellen Kontroverse der politischen Ethik, in: 
ThQ 189 (2009) 188–209; sowie ders., Religiöse Überzeugungen und der Streit um die Grenzen 
der ‚öffentlichen Vernunft‘, in: J. Platzer/ E. Zissler (Hgg.), Bioethik und Religion. Theologische 
Ethik im öffentlichen Diskurs, Baden-Baden 2014, 69–93.

13 C. Lafont, Religion and the Public Sphere: What are the Deliberative Obligations of De-
mocratic Citizenship?, in: C. Calhoun [et al.] (Hgg.), Habermas and Religion, Cambridge 
2013, 230–248, hier 242.
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ID läsest sıch darum testhalten, Aass dje veltungstheoretische Reichweite
lie1öser Überzeugungen iın Söffentlichen Diskursen bisher ungeklärt 1STt Fı-
NerseIts bedürfen allgemeın verbindliche Normen einer Rechtfertigung, die
Hır alle Betroffenen oleichermafisen einsichtig 1St, denn On vertehlen S1E
1nNe wichtige Bedingung demokratischer Legitimität; andererseıits 1STt 1nNe
dAaraus abgeleitete Privatisierungsforderung Hir relig1öse Überzeugungen 1ne
asymmetrische Belastung Hır relig1öse Bürgerinnen und Bürger, Aa ein apr10-
rischer Ausschluss relig1öser UÜberzeugungen AULS dem Ööffentlichen Diskurs
1ne paternalistische Diskriminierung relig1öser DPositionen 1STt l ieses struk-
turelle Dilemma kann iın melnen Augen nıcht allein iınnerhalb der politischen
Theorie velöst werden, weshalb iın einem nächsten Schritt sinnvoll 1St, aut
Überlegungen VO Jürgen Habermas 7Zu Begriff der postsäkularen Gesell-
schaft zurückzugreifen und dje Ausgangsdebatte relıg10nsphilosophisch
perspektivieren.

Postsäkulare Neubestimmungen? Habermas un die Religion
ID x1bt iın der Philosophie und in der Soziologie kaum 1ne These, Aje iın den
etzten Jahren derart viel Resonan7z hervorgerufen hat W1€ Jürgen Habermas’
Diagnose eiıner „postsäkularen Gesellschatt“. er Ausdruck „postsäkular“ hat
1ne doppelte Funktion: /7Zum einen dient Habermas als zeitdiagnostisches
Instrument, Aa dje langjährige Vorherrschaft der ‚Säkularisierungsthese‘, Aas
heifit der Annahme, Aass Religion angesichts tortschreitender Modernis1e-
LUNS VO <elhet 1absterben werde, nıcht länger tragbar 1STt Vielmehr scheint

notwendig, sıch Adauerhaft „auf Aas Fortbestehen relig1öser Gemeinschaf-
ten iın einer sıch tortwährend säkularısıierenden Umgebung«14 einzustellen.
l iese veränderte Erwartungshaltung hat 1aber Zu anderen auch philosopht-
sche Konsequenzen: | DE erscheint VELINESSCHL, sıch relig16sen Überlieferung
VOo Standpunkt eıner vermeıntlich überlegenen Vernunfit nähern und
Ajese Überlieferungen 1Ur als vormoderne Narratıve betrachten, deren
Gehalte vernünftigen Menschen nıchts SCH hätten. Habermas macht
AULS dieser Not 1ne Tugend und versucht, Aje Intuitionen und Potenziale, die
iın relig1ösen Überlieferungen verschlüsselt sind, iın 1ne allgemeın ZUgang-
lıche Sprache übersetzen. SO könne I1a ın Religionen Bündnispartner
finden, vemeıinsam die ökonomischen, politischen, so71alen und
bioethischen ‚Entgleisungen‘ der Moderne vorzugehen: In Religionsgemein-
schaftten könnten „hinreichend differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten und
Sensibilitäten Hır vertehltes Leben, Hır vesellschaftliche Pathologien, Hır Aas
Misslingen individueller Lebensentwürte und Aije Deformation entstellter

C 15Lebenszusammenhänge entdeckt werden, Aje beispielsweise 1m Bemühen
die Begrenzung der CHNLSFENZIEN olobalisierten Okonomie wertvolle Res-

14 Habermas, C lauben und Wıssen, Frankturt Maın 2001, 15
15 Ders., Z =1schen Naturalısmus und Relıgion, Frankturt Maın 2005, 115
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Es lässt sich darum festhalten, dass die geltungstheoretische Reichweite re-
ligiöser Überzeugungen in öffentlichen Diskursen bisher ungeklärt ist: Ei-
nerseits bedürfen allgemein verbindliche Normen einer Rechtfertigung, die 
für alle Betroffenen gleichermaßen einsichtig ist, denn sonst verfehlen sie 
eine wichtige Bedingung demokratischer Legitimität; andererseits ist eine 
daraus abgeleitete Privatisierungsforderung für religiöse Überzeugungen eine 
asymmetrische Belastung für religiöse Bürgerinnen und Bürger, da ein aprio-
rischer Ausschluss religiöser Überzeugungen aus dem öffentlichen Diskurs 
eine paternalistische Diskriminierung religiöser Positionen ist. Dieses struk-
turelle Dilemma kann in meinen Augen nicht allein innerhalb der politischen 
Theorie gelöst werden, weshalb es in einem nächsten Schritt sinnvoll ist, auf 
Überlegungen von Jürgen Habermas zum Begriff der postsäkularen Gesell-
schaft zurückzugreifen und die Ausgangsdebatte religionsphilosophisch zu 
perspektivieren.

3. Postsäkulare Neubestimmungen? Habermas und die Religion

Es gibt in der Philosophie und in der Soziologie kaum eine These, die in den 
letzten Jahren derart viel Resonanz hervorgerufen hat wie Jürgen Habermas’ 
Diagnose einer „postsäkularen Gesellschaft“. Der Ausdruck „postsäkular“ hat 
eine doppelte Funktion: Zum einen dient er Habermas als zeitdiagnostisches 
Instrument, da die langjährige Vorherrschaft der ‚Säkularisierungsthese‘, das 
heißt der Annahme, dass Religion angesichts fortschreitender Modernisie-
rung von selbst absterben werde, nicht länger tragbar ist. Vielmehr scheint 
es notwendig, sich dauerhaft „auf das Fortbestehen religiöser Gemeinschaf-
ten in einer sich fortwährend säkularisierenden Umgebung“14 einzustellen. 
Diese veränderte Erwartungshaltung hat aber zum anderen auch philosophi-
sche Konsequenzen: Es erscheint vermessen, sich religiösen Überlieferung 
vom Standpunkt einer vermeintlich überlegenen Vernunft zu nähern und 
diese Überlieferungen nur als vormoderne Narrative zu betrachten, deren 
Gehalte vernünftigen Menschen nichts zu sagen hätten. Habermas macht 
aus dieser Not eine Tugend und versucht, die Intuitionen und Potenziale, die 
in religiösen Überlieferungen verschlüsselt sind, in eine allgemein zugäng-
liche Sprache zu übersetzen. So könne man in Religionen Bündnispartner 
finden, um gemeinsam gegen die ökonomischen, politischen, sozialen und 
bioethischen ‚Entgleisungen‘ der Moderne vorzugehen: In Religionsgemein-
schaften könnten „hinreichend differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten und 
Sensibilitäten für verfehltes Leben, für gesellschaftliche Pathologien, für das 
Misslingen individueller Lebensentwürfe und die Deformation entstellter 
Lebenszusammenhänge“15 entdeckt werden, die beispielsweise im Bemühen 
um die Begrenzung der entgrenzten globalisierten Ökonomie wertvolle Res-

14 J. Habermas, Glauben und Wissen, Frankfurt am Main 2001, 13.
15 Ders., Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt am Main 2005, 115.



MARTIN BREUTL

SCOLULCCN bilden könnten. uch WCNN iın der tormalen Sphäre der Offentlich-
keit, also 7u Beispiel in Parlamenten oder Gerichten, nach W1€ VOT 1ne reli-
X1ÖSeE Sprache tehl Platze 1St, oll AULS den vielfältigen iınftormellen Sphären
der Offentlichkeit 1nNe kooperative „Übersetzung relig1öser Gehalte“l® ın
1ne allgemeın zugängliche Sprache erfolgen, dje Potenziale der Religion
Sffenrtlich wirksam machen können.

In meılnen Augen hat Habermas’ postsäkulare Forderung einer ‚rettenden
Übersetzung‘ entscheidende Folgen Hır Aje rage nach der Raolle relig1öser
Überzeugungen ın Sffentlichen Diskursen, Aa durch S1E velingen kann,
Aije Frontstellung „wischen lıberal-exklusıiven und nıchtliberal-inklusıven
Positionen überwinden. IDERK mi1t dem Begriff der Postsäkularität u  C-

C] /rückte „MNCUC Interesse der Philosophie der Religion mpliziert, Aass die
politisch-philosophische Auseinandersetzung m1t relıg1ösen Überzeugungen
nıcht einer paternalistischen Debatte verkommt: Nıcht die nachträgliche
und ceher lästige Integration partikularer Überzeugungen iın Diskurse eINes
lıberalen Staates wiıird thematisiert, sondern wiıird 1ne produktive, ‚Jernbe-
reite‘ Auseinandersetzung vesucht, die iın den Interessen des lıberalen Staates
c<elbst legt. Reliz1öse Überzeugungen werden als Sffentliche Diskursbeiträge

A  IIN  > den normatıven Selbstvergewisserungsdiskursen einer
pluralistischen Gesellschaft nıcht 1m Vorhinein mögliche Ressourcen und
Potenziale materialer sittlicher Substanz nehmen. Zugleich hält Habermas
1ber Projekt der Moderne, Aas heifit prinzipiell unıversalen Geltungs-
anspruch VO Normen SOWI1E der Freiheit und Gleichheit aller vernünftigen
Wesen und den lıberalen Forderungen der Reziprozität VO Gründen und
der wechselseitigen Perspektivenübernahme ın Rechtfertigungsdiskursen
test. S o scheint möglich, Aje Ausgangsdebatte fortzuführen, ındem dije
Schwachstellen des lıberalen Prinzips der Legıitimität ausgebessert werden,
ohne direkt die überzogene Forderung radıkaler Inklusivisten nach einer kri-
t1k- und krterienlosen Zulassung aller Überzeugungen teilen Imussen.
Habermas’ Vorschlag einer Frettenden Übersetzung relig1öser Gehalte iın 1ne
<äkulare Sprache VEIINAS allerdings nıcht uneingeschränkt überzeugen,
Aa problematische Vorannahmen hinsichrtlich der Grenzziehung 7zwischen
Glaube und Vernunft ANSCHOMML werden (vgl Abschnitt 4)

Man kann darum testhalten, Aass elinerseIlts notwendig 1St, Habermas’
postsäkulare Thesen ZUL Religion iın der Moderne als NCUC Tiefendimension
der politisch-philosophischen Debatte nehmen und die These der
Postsäkularität als Reflexionsniveau akzeptieren, hiınter Aas 12 Aan

auch politisch-philosophisch nıcht zurücktallen sollte; andererselts 1ST
jedoch ebenso notwendig, sprachphilosophische Inkonsistenzen 1m ber-
setzungsvorschlag kritisieren und diesen darum durch eiınen Alternativ-
vorschlag uszubessern. Im Folgenden oll also, iın kritisch-modihzierender

16 Ders., Nachmetaphysısches Denken 11, Berlın 2012, 2499
1/ Ebd
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sourcen bilden könnten. Auch wenn in der formalen Sphäre der Öffentlich-
keit, also zum Beispiel in Parlamenten oder Gerichten, nach wie vor eine reli-
giöse Sprache fehl am Platze ist, soll aus den vielfältigen informellen Sphären 
der Öffentlichkeit eine kooperative „Übersetzung religiöser Gehalte“16 in 
eine allgemein zugängliche Sprache erfolgen, um die Potenziale der Religion 
öffentlich wirksam machen zu können.

In meinen Augen hat Habermas’ postsäkulare Forderung einer ‚rettenden 
Übersetzung‘ entscheidende Folgen für die Frage nach der Rolle religiöser 
Überzeugungen in öffentlichen Diskursen, da es durch sie gelingen kann, 
die Frontstellung zwischen liberal-exklusiven und nichtliberal-inklusiven 
Positionen zu überwinden. Das mit dem Begriff der Postsäkularität ausge-
drückte „neue Interesse der Philosophie an der Religion“17 impliziert, dass die 
politisch-philosophische Auseinandersetzung mit religiösen Überzeugungen 
nicht zu einer paternalistischen Debatte verkommt: Nicht die nachträgliche 
und eher lästige Integration partikularer Überzeugungen in Diskurse eines 
liberalen Staates wird thematisiert, sondern es wird eine produktive, ‚lernbe-
reite‘ Auseinandersetzung gesucht, die in den Interessen des liberalen Staates 
selbst liegt. Religiöse Überzeugungen werden als öffentliche Diskursbeiträge 
ernst genommen, um den normativen Selbstvergewisserungsdiskursen einer 
pluralistischen Gesellschaft nicht im Vorhinein mögliche Ressourcen und 
Potenziale materialer sittlicher Substanz zu nehmen. Zugleich hält Habermas 
aber am Projekt der Moderne, das heißt am prinzipiell universalen Geltungs-
anspruch von Normen sowie der Freiheit und Gleichheit aller vernünftigen 
Wesen und an den liberalen Forderungen der Reziprozität von Gründen und 
der wechselseitigen Perspektivenübernahme in Rechtfertigungsdiskursen 
fest. So scheint es möglich, die Ausgangsdebatte fortzuführen, indem die 
Schwachstellen des liberalen Prinzips der Legitimität ausgebessert werden, 
ohne direkt die überzogene Forderung radikaler Inklusivisten nach einer kri-
tik- und kriterienlosen Zulassung aller Überzeugungen teilen zu müssen. 
Habermas’ Vorschlag einer rettenden Übersetzung religiöser Gehalte in eine 
säkulare Sprache vermag allerdings nicht uneingeschränkt zu überzeugen, 
da problematische Vorannahmen hinsichtlich der Grenzziehung zwischen 
Glaube und Vernunft angenommen werden (vgl. Abschnitt 4).

Man kann darum festhalten, dass es einerseits notwendig ist, Habermas’ 
postsäkulare Thesen zur Religion in der Moderne als neue Tiefendimension 
der politisch-philosophischen Debatte ernst zu nehmen und die These der 
Postsäkularität als neues Reflexionsniveau zu akzeptieren, hinter das man 
auch politisch-philosophisch nicht zurückfallen sollte; andererseits ist es 
jedoch ebenso notwendig, sprachphilosophische Inkonsistenzen im Über-
setzungsvorschlag zu kritisieren und diesen darum durch einen Alternativ-
vorschlag auszubessern. Im Folgenden soll also, in kritisch-modifizierender 

16 Ders., Nachmetaphysisches Denken II, Berlin 2012, 299.
17 Ebd. 96.
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Absicht, qAas Verhältnis VO Glaube, Vernuntft und Übersetzung iın Habermas’
AÄAnsatz problematisiert werden, den Weo Hır 1ne epistemologisch STUN-
dierte Äntwort auf die rage nach der Legıitimität relig1öser Überzeugungen
iın Söffentlichen Diskursen bahnen

Glaube, Vernunit und Übersetzung
Habermas’ InnNOvatıver und eleganter Vorschlag der rettenden Äne1jgnung
relig1öser Gehalte beziehungsweise ıhrer Übersetzung iın 1ne allgemeın
vängliche, <äkulare Sprache unterstellt eınıge osubstanzielle Vorannahmen
hinsichrtlich des Verhältnisses VO relıg1ösen und säkularen Überzeugungen.
IDERK Verhältnis VO Glauben und Wıssen iınnerhalb VO Habermas’ nachme-
taphysischem Paradıgma 1ST VO eıner problematischen Ungleichzeitigkeit
epragt: Fınerselts ordert Habermas 1ne venulne Lernbereitschaftrt der SA-
kularen Vernunfit hinsichrtlich der kognitiven Gehalte relig1öser Überzeu-
SUNSCH, andererseits eharrt auft einem estrikten ÄZnOost1z1smus und einer
trennscharten (srenze zwischen Glauben und Wıssen.

DIie Aufrechterhaltung dieser beiden Annahmen Hıhrt iın 1Ine Äporıe, Aa
S1E anscheinend nıcht beide zugleich richtig sein können. Habermas’ ‚pOStSa-
kularer‘ praktischer Annäherung dAije semantischen Potenziale der Religion
entspricht keine Annäherung iın theoretischer Perspektive, Aa Religion dAurch

]Sıhre „diskursıive Exterritornalität vekennzeichnet 1St, welche 1Ine „kognitiv
unannehmbare «19  Zumutung Hir Aje Philosophie darstellt. Relig1öse UÜberzeu-
SUNSCH sind „das intransparente Andere der Vernunft“, dessen opaker Kern
„dem diskursiven Denken abgründig tremd“ bleibt WI1€ der „undurch-
dringliche Kern der ästhetischen Anschauung“° Glauben und Wıssen sind
Hır Habermas inkommensurable, raclıkal] SELFENNLE Sphären.

DIie Äporıe, in dje dje Aufrechterhaltung der Inkommensurabilitätsthese
bei oleichzeıitiger Betonung der Notwendigkeit eıner ‚rettenden UÜberset-
zung‘ relig1öser Potenziale führt, lässt sıch sprachanalytisch ausbuchstabijeren.
W1e Donald Davıdson ın selner Wıderlegung des Begriffsschemarelativis-
I1US betont, 1ST nıcht einmal kohärent, 1Ine raclıkale Uneinigkeit zwischen
WE Begriffen diagnostizleren, Aa dazu bereits 1ne bestimmte UÜberein-
stiımmung der Begriffe vegeben sein 11USS 7 SCNH, Aass die Sprachen oder
Begrifflichkeiten VO Sprecher und Sprecher ınkommensurabel sınd,
1ST unverständlich, weıl nıcht klar 1St, VO welchem Standpunkt AULS raclıkale
Uneinigkeit erkannt werden kann. Natürlich 1ST AMAT möglıch, 1ne Sache
VO verschiedenen Standpunkten AULS beleuchten, 1aber djes tunktioniert
1Ur dann, WECNN eiınen kleinsten vemeinsamen Nenner o1bt, durch den 1I1HNAan

überhaupt teststellen kann, qAass IN  z über dAije oleiche Sache redet. JleY-

IX Habermas, Zwıischen Naturalısmus und Relıgion, 155
1'} FEbd. 252
A0 Tle /Zıtate: Habermas, Z =1ischen Naturalısmus und Relıgion, 149
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Religiöse ÜbeRzeugungen und öffentliche VeRnunft

Absicht, das Verhältnis von Glaube, Vernunft und Übersetzung in Habermas’ 
Ansatz problematisiert werden, um den Weg für eine epistemologisch grun-
dierte Antwort auf die Frage nach der Legitimität religiöser Überzeugungen 
in öffentlichen Diskursen zu bahnen.

4. Glaube, Vernunft und Übersetzung 

Habermas’ innovativer und eleganter Vorschlag der rettenden Aneignung 
religiöser Gehalte beziehungsweise ihrer Übersetzung in eine allgemein zu-
gängliche, säkulare Sprache unterstellt einige substanzielle Vorannahmen 
hinsichtlich des Verhältnisses von religiösen und säkularen Überzeugungen. 
Das Verhältnis von Glauben und Wissen innerhalb von Habermas’ nachme-
taphysischem Paradigma ist von einer problematischen Ungleichzeitigkeit 
geprägt: Einerseits fordert Habermas eine genuine Lernbereitschaft der sä-
kularen Vernunft hinsichtlich der kognitiven Gehalte religiöser Überzeu-
gungen, andererseits beharrt er auf einem strikten Agnostizismus und einer 
trennscharfen Grenze zwischen Glauben und Wissen. 

Die Aufrechterhaltung dieser beiden Annahmen führt in eine Aporie, da 
sie anscheinend nicht beide zugleich richtig sein können. Habermas’ ‚postsä-
kularer‘ praktischer Annäherung an die semantischen Potenziale der Religion 
entspricht keine Annäherung in theoretischer Perspektive, da Religion durch 
ihre „diskursive Exterritorialität“18 gekennzeichnet ist, welche eine „kognitiv 
unannehmbare Zumutung“19 für die Philosophie darstellt. Religiöse Überzeu-
gungen sind „das intransparente Andere der Vernunft“, dessen opaker Kern 
„dem diskursiven Denken so abgründig fremd“ bleibt wie der „undurch-
dringliche Kern der ästhetischen Anschauung“20. Glauben und Wissen sind 
für Habermas inkommensurable, radikal getrennte Sphären.

Die Aporie, in die die Aufrechterhaltung der Inkommensurabilitätsthese 
bei gleichzeitiger Betonung der Notwendigkeit einer ‚rettenden Überset-
zung‘ religiöser Potenziale führt, lässt sich sprachanalytisch ausbuchstabieren. 
Wie Donald Davidson in seiner Widerlegung des Begriffsschemarelativis-
mus betont, ist es nicht einmal kohärent, eine radikale Uneinigkeit zwischen 
zwei Begriffen zu diagnostizieren, da dazu bereits eine bestimmte Überein-
stimmung der Begriffe gegeben sein muss. Zu sagen, dass die Sprachen oder 
Begrifflichkeiten von Sprecher X und Sprecher Y inkommensurabel sind, 
ist unverständlich, weil nicht klar ist, von welchem Standpunkt aus radikale 
Uneinigkeit erkannt werden kann. Natürlich ist es zwar möglich, eine Sache 
von verschiedenen Standpunkten aus zu beleuchten, aber dies funktioniert 
nur dann, wenn es einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, durch den man 
überhaupt feststellen kann, dass man über die gleiche Sache redet. Alle unter-

18 Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion, 135.
19 Ebd. 252.
20 Alle Zitate: Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion, 149 f.
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schiedlichen Blicksninke]l und Abweichungen in der Beschreibung der Realırtät
mussen also prinzipiell „erklärbar und beschreibbar m1t Hılte der Miıttel eiıner

C]einzıgen Sprache SeIN. Wenn prinzıpiell unübersetzbar 1St, deutet
dies darum nıcht auf dije FExıstenz eiıner unübersetzbaren Begrifflichkeit, S()I11-

dern vielmehr hın aut Aje Abwesenheit VO sprachlich vertassten Begriffen
überhaupt. Umgekehrt tormuliert: DIie These der Inkommensurabilität VO

Begritfsschemata 1ST intern iınkohärent ??
Mıt Habermas’ estrikter Grenzziehung zwischen Glauben und Wıssen SC-

hen darum WE Probleme einher: 7Zum einen provozıert dje These der In-
kommensurabilität VO Glauben und Wıssen sprachanalytische Anfragen,
Aa dAje Idee eıner Übersetzung zwischen WEe1 ınkommensurablen Sphären
1Ur schwer plausibilisieren 1STt Entweder handelt sıch be] den Sphären
VO Glauben und Wiıssen tatsächlich vollends SELFENNLE Bereiche, deren
Sprachspiel Hir den jeweıls anderen völlıg unverständlich bleibt dann mMusste
I1H1Aan 1ber konsequenterweise auch auft die Idee einer UÜbersetzbarkeit 7W1-
schen diesen Sprachspielen verzichten; oder x1bt einen Überlappungsbe—
reich beider Sphären dann waren 1aber zumıindest einıge relig1öse UÜberzeu-
SUNSCH kognitiv zugänglich und diskursfähig, qAass 1ne€e Übersetzung nıcht
ımmer notwendig erscheint. 7Zum anderen scheint unplausibel, relig1öse
Überzeugungen als völlig diskursunfähig und unzugänglich auszuzeichnen
auch Nıcht- oder Andersgläubigen 1ST 1ne diskursive Auseinandersetzung
mi1t relig1ösen Ärgumenten möglıch.

Es 1ST emnach nıcht haltbar, aut praktischer Ebene 1Ine Lernbereitschaftrt
hinsichtlich relig1öser Überlieferungen einzufordern, 1aber auf theoretischer

Davıdson, ( In the VELVY Idea ot Conceptual Scheme, In Ders., Inquıiries into TIructh AN:
Interpretation, Oxtord 1984, 1855—1958, ler‘ 154 (Übersetzung

»‚ Ebd 159 Analog argumentiert auch Seyla Benhabıb, ıe ıe Behauptung der Inkommen-
osurabiılıtät beziehungswelse Unübersetzbarkeıt z=7ischen wl Kulturen für phılosophısch und
praktısch unhaltbar halt Durch den ”rozess der Identifizierung und Indiıyiduilerung V{}

deren Weltbildern der Sprachspielen 111155 1112  — bereıits einen Grofßteil der anderen Kultur
begrifflich und konzeptuell Aurchschritten haben „Radıcal ıncommensurabılıty and Achcal
untranslatabılıty ALC iıncoherent nNOotL10oNS, tor In order be able ıdentıity pattern ot thought,

language and, INa V add, culture A the complex meanıngtul human SYSLEMS ot actıon
AN: sıgnıfıcatıon that they AIC, IMULST TYST AT least AVeE recogniızed that CPLS, words,
rıtuals, AN: symbols In these other SYSLEMS VE meanın? aAM reterence that C411 celect AN:
describe In ILALNLLICLIL intellıg1ble UL A being AT all, tor example, rather than LUCIEC

xclamatıons“ (S. Benhabıib, The Claıms ot Culture. Equalıity AN: Diversity In the C lobal Era,
Princeton 2002, 30) FEbenso wArcd Davıdsons Nachweıls der Inkohärenz des Begrittsschema-
relatıvısmus V{ Hılary Y”utnam auftgenommen, der dıe These verteidigt, 2S$ jede Interpreta-
on der Übersetzung ALLS elner remden der vVELSANSCHEC Kultur elne mındestens mınımale
Übereinstimmung hinsıchtlich der Begrifte und Bezüge aut ıe Waelt Vo.  LZL, das he1lst, 2S$
elne mınımale Vernünttigkeıt der anderen Kultur, ıhrer Erkenntnisvorstellungen und Verhal-
tenswelsen ımplızıert werden ILLL N elhst MIt der zroteskesten Kultur, A1e WIr überhaupt

interpretieren vermoögen, haben WIr ımmer och eınen resigen Grundstock V{ Annahmen
und Überzeugungen zemeıInsam In Bezug aut as, W4 vernünttıg ISt.  « Putnarmı, Vernuntt,
Yahrheit und Geschichte, Franktfurt Maın 1990, 162.) Fıne konsıstente Behauptung der
Inkommensurabilität 7zweler Sphären würde tolglich erfordern, A1e Geräusche absondernden
Organısmen der Je ancderen Sphäre überhaupt nıcht „als denkende der sprechende Wesen der
ar als VPersonen anzusehen“ (ebd. 156)
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schiedlichen Blickwinkel und Abweichungen in der Beschreibung der Realität 
müssen also prinzipiell „erklärbar und beschreibbar mit Hilfe der Mittel einer 
einzigen Sprache“21 sein. Wenn etwas prinzipiell unübersetzbar ist, deutet 
dies darum nicht auf die Existenz einer unübersetzbaren Begrifflichkeit, son-
dern vielmehr hin auf die Abwesenheit von sprachlich verfassten Begriffen 
überhaupt. Umgekehrt formuliert: Die These der Inkommensurabilität von 
Begriffsschemata ist intern inkohärent.22

Mit Habermas’ strikter Grenzziehung zwischen Glauben und Wissen ge-
hen darum zwei Probleme einher: Zum einen provoziert die These der In-
kommensurabilität von Glauben und Wissen sprachanalytische Anfragen, 
da die Idee einer Übersetzung zwischen zwei inkommensurablen Sphären 
nur schwer zu plausibilisieren ist. Entweder handelt es sich bei den Sphären 
von Glauben und Wissen tatsächlich um vollends getrennte Bereiche, deren 
Sprachspiel für den jeweils anderen völlig unverständlich bleibt – dann müsste 
man aber konsequenterweise auch auf die Idee einer Übersetzbarkeit zwi-
schen diesen Sprachspielen verzichten; oder es gibt einen Überlappungsbe-
reich beider Sphären – dann wären aber zumindest einige religiöse Überzeu-
gungen kognitiv zugänglich und diskursfähig, so dass eine Übersetzung nicht 
immer notwendig erscheint. Zum anderen scheint es unplausibel, religiöse 
Überzeugungen als völlig diskursunfähig und unzugänglich auszuzeichnen – 
auch Nicht- oder Andersgläubigen ist eine diskursive Auseinander setzung 
mit religiösen Argumenten möglich. 

Es ist demnach nicht haltbar, auf praktischer Ebene eine Lernbereitschaft 
hinsichtlich religiöser Überlieferungen einzufordern, aber auf theoretischer 

21 D. Davidson, On the very Idea of a Conceptual Scheme, in: Ders., Inquiries into Truth and 
Interpretation, Oxford 1984, 183–198, hier: 184 (Übersetzung M. B.).

22 Ebd. 189. Analog argumentiert auch Seyla Benhabib, die die Behauptung der Inkommen-
surabilität beziehungsweise Unübersetzbarkeit zwischen zwei Kulturen für philosophisch und 
praktisch unhaltbar hält. Durch den Prozess der Identifizierung und Individuierung von an-
deren Weltbildern oder Sprachspielen muss man bereits einen Großteil der anderen Kultur 
begrifflich und konzeptuell durchschritten haben: „Radical incommensurability and radical 
untranslatability are incoherent notions, for in order to be able to identify a pattern of thought, 
a language – and, we may add, a culture – as the complex meaningful human systems of action 
and signification that they are, we must first at least have recognized that concepts, words, 
rituals, and symbols in these other systems have a meaning and reference that we can select and 
describe in a manner intelligible to us – as being concepts at all, for example, rather than mere 
exclamations“ (S. Benhabib, The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era, 
Princeton 2002, 30). Ebenso wird Davidsons Nachweis der Inkohärenz des Begriffsschema-
relativismus von Hilary Putnam aufgenommen, der die These verteidigt, dass jede Interpreta-
tion oder Übersetzung aus einer fremden oder vergangenen Kultur eine mindestens minimale 
Übereinstimmung hinsichtlich der Begriffe und Bezüge auf die Welt voraussetzt, das heißt, dass 
eine minimale Vernünftigkeit der anderen Kultur, ihrer Erkenntnisvorstellungen und Verhal-
tensweisen impliziert werden muss: „[S]elbst mit der groteskesten Kultur, die wir überhaupt 
zu interpretieren vermögen, haben wir immer noch einen riesigen Grundstock von Annahmen 
und Überzeugungen gemeinsam in Bezug auf das, was vernünftig ist.“ (H. Putnam, Vernunft, 
Wahrheit und Geschichte, Frankfurt am Main 1990, 162.) Eine konsistente Behauptung der 
Inkommensurabilität zweier Sphären würde folglich erfordern, die Geräusche absondernden 
Organismen der je anderen Sphäre überhaupt nicht „als denkende oder sprechende Wesen oder 
gar als Personen anzusehen“ (ebd. 156).
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Ebene aut der Inkommensurabilität VO relig1ösen Überlieferungen und qAjs-
kursiver beziehungsweise nachmetaphysischer Vernunft insıstleren. AÄAus
dieser Inkonsistenz 1110U55 jedoch nıcht der Schluss SCZOSCH werden, Aass
der philosophisch-normative Aspekt des Postsäkularitätstheorems, qAas heifit
der Hınweıs auf Aije Notwendigkeit e1INEes kooperativen Dialogs 7zwischen
<5äkularer Vernunft und relig1ösen Überzeugungen, 1m (Janzen 1bzulehnen
1STt Vielmehr annn IAn iınnerhalb Ajeses Paradiıgmas Aije strikte TIrennung
VO relig16sen Überzeugungen und <äkularer Vernunfift anfragen und 1Ne€e
Aifferenziertere epistemische Haltung relız1ösen Überzeugungen und den
Anforderungen Öötffentlicher Vernunft vewıinnen. LDDarum oll 1m Folgenden
1ne Relecture der politisch-philosophischen Debatte relix1öse Gründe iın
Söffentlichen Diskursen mi1t Hılfe einer religionsphilosophischen Überlegung
Z£UL epistemischen Struktur relig1öser Überzeugungen erfolgen. Anders SC-
SaQtl: rsSt WCNN klar 1St, W1S J;  u eigentlich 1Ine ‚reli21öse Überzeugung‘
1St, kann 1IHNAan sıch auch über ıhren politischen Status Klärung verschaften.

Was sind relig1öse Überzeugungen?
Im Folgenden analysıiere ıch die epistemische Struktur relig1öser UÜberzeu-
SUNSCH, aut dieser Basıs einen Lösungsvorschlag ZUL Ausgangsfrage des
Auftfsatzes Jenseılts der Schwierigkeiten VO Fxklusivismus und Inklusivyismus

unterbreiten. Fıne sinnvolle Differenzierung, die in den Bahnen eiıner
kantıischen Theorie des praktischen Vernunftglaubens verläuft, 1ST zunächst
dje Unterscheidung zwischen den Erkenntnisftormen ‚Meınen‘, ‚Wıssen‘ und
‚Glauben‘.“ WSährend ‚Meınen‘ eın bloftes Fürwahrhalten 1St, welches auf
weder objektiv noch subjektiv zureichenden Gründen basıert, kann die ep1-
stemische Einstellung ‚Wıssen‘ als ein objektiv JEW1SSES, auft Erkenntnissen
der UfLONOMenNn Vernunft ruhendes Für-wahr-Halten vefasst werden. lau-
benssätze sind hingegen weder völlig unbegründete Meınungen noch durch
INe€e Vernunftgründe allein herstellbare Überzeugungen S1C scheinen
aut elner Erkenntnistorm dritter ÄArt eruhen. Im Gefolge der kantıischen
Analyse des Glaubensbegriffs lässt sıch dAarum festhalten, qAass der „Ausdruck
des Glaubens en Ausdruck der Bescheidenheit in objektiver Absicht,
1aber doch zugleich der Festigkeit des /utrauens iın subjektiver  «24 Absicht IST
‚Glauben“‘, verstanden als praktischer Vernunftglaube, steht keinesfalls 1m
(zegensatz Z£UE Vernunfit, sondern stellt ein begründetes Vertrauen dar l iese
Haltung des begründeten Vertrauens kann WT nıcht den Anspruch aut ob-

I Vel. Adljeser Analyse Maly, G lauben und Wıssen, In: Schmidt/A Pitschmann
gg Relıgion UnN« Säkularısierung. Fın iınterdiszıplinäres Handbuch, Stuttgart 2014, 291—304;
SOWIE Wendel, C lauben Wissen. Pur Aktualıtät V{} Kants Maodell des ‚praktıschen Ver-
nunttglaubens‘, ın Wasmatzer-Sauler/ (söcke ee. Idealısmus und natürliche Theaoloa-
o18€, Freiburg Br./München 2011, s 1—15
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Ebene auf der Inkommensurabilität von religiösen Überlieferungen und dis-
kursiver beziehungsweise nachmetaphysischer Vernunft zu insistieren. Aus 
dieser Inkonsistenz muss jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass 
der philosophisch-normative Aspekt des Postsäkularitätstheorems, das heißt 
der Hinweis auf die Notwendigkeit eines kooperativen Dialogs zwischen 
säkularer Vernunft und religiösen Überzeugungen, im Ganzen abzulehnen 
ist. Vielmehr kann man innerhalb dieses Paradigmas die strikte Trennung 
von religiösen Überzeugungen und säkularer Vernunft anfragen und eine 
differenziertere epistemische Haltung zu religiösen Überzeugungen und den 
Anforderungen öffentlicher Vernunft gewinnen. Darum soll im Folgenden 
eine Relecture der politisch-philosophischen Debatte um religiöse Gründe in 
öffentlichen Diskursen mit Hilfe einer religionsphilosophischen Überlegung 
zur epistemischen Struktur religiöser Überzeugungen erfolgen. Anders ge-
sagt: Erst wenn klar ist, was genau eigentlich eine ‚religiöse Überzeugung‘ 
ist, kann man sich auch über ihren politischen Status Klärung verschaffen.

5. Was sind religiöse Überzeugungen?

Im Folgenden analysiere ich die epistemische Struktur religiöser Überzeu-
gungen, um auf dieser Basis einen Lösungsvorschlag zur Ausgangsfrage des 
Aufsatzes jenseits der Schwierigkeiten von Exklusivismus und Inklusivismus 
zu unterbreiten. Eine erste sinnvolle Differenzierung, die in den Bahnen einer 
kantischen Theorie des praktischen Vernunftglaubens verläuft, ist zunächst 
die Unterscheidung zwischen den Erkenntnisformen ‚Meinen‘, ‚Wissen‘ und 
‚Glauben‘.23 Während ‚Meinen‘ ein bloßes Fürwahrhalten ist, welches auf 
weder objektiv noch subjektiv zureichenden Gründen basiert, kann die epi-
stemische Einstellung ‚Wissen‘ als ein objektiv gewisses, auf Erkenntnissen 
der autonomen Vernunft ruhendes Für-wahr-Halten gefasst werden. Glau-
benssätze sind hingegen weder völlig unbegründete Meinungen noch durch 
autonome Vernunftgründe allein herstellbare Überzeugungen – sie scheinen 
auf einer Erkenntnisform dritter Art zu beruhen. Im Gefolge der kantischen 
Analyse des Glaubensbegriffs lässt sich darum festhalten, dass der „Ausdruck 
des Glaubens […] ein Ausdruck der Bescheidenheit in objektiver Absicht, 
aber doch zugleich der Festigkeit des Zutrauens in subjektiver“24 Absicht ist. 
‚Glauben‘, verstanden als praktischer Vernunftglaube, steht keinesfalls im 
Gegensatz zur Vernunft, sondern stellt ein begründetes Vertrauen dar. Diese 
Haltung des begründeten Vertrauens kann zwar nicht den Anspruch auf ob-

23 Vgl. zu dieser Analyse S. Maly, Glauben und Wissen, in: T. M. Schmidt/A. Pitschmann 
(Hgg.), Religion und Säkularisierung. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart 2014, 291–304; 
sowie S. Wendel, Glauben statt Wissen. Zur Aktualität von Kants Modell des ‚praktischen Ver-
nunftglaubens‘, in: M. Wasmaier-Sailer/ B. P. Göcke (Hgg.), Idealismus und natürliche Theolo-
gie, Freiburg i. Br./München 2011, 81–103.

24 I. Kant, KrV B 855.
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jektive Gewissheit erheben, 1STt aber zugleich als epistemische Einstellung
einer vernünftigen Begründung zugänglich.

Ausgehend VO  w} dieser Differenzierung iınnerhalb der menschlichen Frkennt-
nısvermögen lässt sich ıne Analyse relig16öser Überzeugungen anschließen, dAje
wichtige Implikationen Hır die rage nach der politischen Rolle dieser ber-
ZEUSUNSCH hat Religiöse Überzeugungen haben sowohl kognitive Elemente,
die materia] vehaltvolle Aussagen über die Welt machen beziehungsweise kon-
krete Interpretationen innerweltlicher Geschehnisse anbieten, als auch regula-
t1Ve Elemente, die 1Ine AjeI DPerson umftfassende DPraxıs beziehungsweise
1Ne reliz1öse Einstellung implizıeren. Im Rückgriff auf Äugustinus lassen
siıch die materialen Gehalte und konkreten intellektuellen Überzeugungen des
Glaubens als fıdes GUAE ereditur (wörtlich: der Glaube, der veglaubt wird), dje
relix1öse Haltung beziehungsweise die o]äubige Einstellung fides GUA creditur
(wörtlich: der Glaube, m1t dem veglaubt wiırd) bezeichnen ®> Während also die

fıdes GUÜAE die Inhalte des Glaubens, qAas heifst seine propositional verfassten
Elemente enthält, stehrt Aje fıdes GUdA fur den Akt des Glaubens, also eınen
praktischen Vollzug. Man könnte dıe fıdes GUAC auch als ‚doxastischen Glauben!‘
bezeichnen, der die folgende Grundftorm hat ‚Ich olaube, Aass P ; die fıdes GUdA
könnte ‚Hduzieller Glaube‘ SCHANNL werden, dessen Grundstruktur ‚Ich olaube

1St 46 Beide Elemente sind Hir den reliz1ösen G’lauben oleichursprünglıch,
Aa weder qAas blofse Für-wahr-Halten VO Überzeugungen ohne begleitenden
Glaubensakt noch der bloiie Akt des Glaubens ohne jegliche inhaltliche ber-
ZEUSUNSCH kohärente Konzepte darstellen.

In moderner Terminologie hat sıch Aje analoge Unterscheidung von faith
und belief eingebürgert. ‚Faıth‘ bedeutet, Aass jegliche relig1öse Überzeu-
SUuNSs VO einem Glaubensakt, Aas heifßt eiıner zunächst iın ıhrem Aufkommen
nıcht ratıonal begründete Entscheidung 7U Glauben, begleitet wird; ‚belief‘
hingegen rekurriert auf den kognitiven Nachvollzug propositional verftass-
ter relig1öser Überzeuggngen. Sowohl fazth als auch belief sind essenzıelle
Bestandteile relig1öser Überzeugungen, Aas heiflst, Aas 1ne kann ohne Aas
andere nıcht existieren, WCNN 1IHNAan VO einer authentischen relig1ösen ber-
ZEUSUNS sprechen möchte. Wıchtig 1ST darum, Aje Unterscheidung zwischen
diesen beiden FElementen relig1öser Überzeugungen nıcht c<ehr SLrapa-
zıeren, Aass 1IHNAan eines dieser Elemente isolhjert und begrifflich AUS der sach-
lıchen Gleichursprünglichkeit der epistemischen Doppelstruktur relig1öser
Überzeugungen herauslöst. ID 1ST weder plausibel, VO elner authentischen
relig1ösen Überzeugung sprechen, WCNN S1E nıchts anderes 1ST als ein 11O11-

kognitives, lindes Vertrauen ohne jeglichen materjalen Gehalt, noch 1ST
plausibel, S1E aut Hır die praktische Lebensführung iırrelevante, rein üur-wahr-
vehaltene Sachverhalte reduzieren .?7 DDemnach wiıird 1IHNAan G'Glaubensüber-

JN Vegl. Augustinus, ID Irıntate 111 2,5
25 Vel Wendel, Religionsphilosophie, Stuttgart 2010, S
Ar IHE Unterscheidung V{ faıth/fides GLA als Glaubenshaltung und bettef/fides GUAC als das
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jektive Gewissheit erheben, ist aber zugleich als epistemische Einstellung 
einer vernünftigen Begründung zugänglich. 

Ausgehend von dieser Differenzierung innerhalb der menschlichen Erkennt-
nisvermögen lässt sich eine Analyse religiöser Überzeugungen anschließen, die 
wichtige Implikationen für die Frage nach der politischen Rolle dieser Über-
zeugungen hat: Religiöse Überzeugungen haben sowohl kognitive Elemente, 
die material gehaltvolle Aussagen über die Welt machen beziehungsweise kon-
krete Interpretationen innerweltlicher Geschehnisse anbieten, als auch regula-
tive Elemente, die eine die ganze Person umfassende Praxis beziehungsweise 
eine religiöse Einstellung implizieren. Im Rückgriff auf Augustinus lassen 
sich die materialen Gehalte und konkreten intellektuellen Überzeugungen des 
Glaubens als fides quae creditur (wörtlich: der Glaube, der geglaubt wird), die 
religiöse Haltung beziehungsweise die gläubige Einstellung fides qua creditur 
(wörtlich: der Glaube, mit dem geglaubt wird) bezeichnen.25 Während also die 
fides quae die Inhalte des Glaubens, das heißt seine propositional verfassten 
Elemente enthält, steht die fides qua für den Akt des Glaubens, also einen 
praktischen Vollzug. Man könnte die fides quae auch als ‚doxastischen Glauben‘ 
bezeichnen, der die folgende Grundform hat: ‚Ich glaube, dass p’; die fides qua 
könnte ‚fiduzieller Glaube‘ genannt werden, dessen Grundstruktur ‚Ich glaube 
an p’ ist.26 Beide Elemente sind für den religiösen Glauben gleichursprünglich, 
da weder das bloße Für-wahr-Halten von Überzeugungen ohne begleitenden 
Glaubensakt noch der bloße Akt des Glaubens ohne jegliche inhaltliche Über-
zeugungen kohärente Konzepte darstellen.

In moderner Terminologie hat sich die analoge Unterscheidung von faith 
und belief eingebürgert. ‚Faith‘ bedeutet, dass jegliche religiöse Überzeu-
gung von einem Glaubensakt, das heißt einer zunächst in ihrem Aufkommen 
nicht rational begründete Entscheidung zum Glauben, begleitet wird; ‚belief‘ 
hingegen rekurriert auf den kognitiven Nachvollzug propositional verfass-
ter religiöser Überzeugungen. Sowohl faith als auch belief sind essenzielle 
Bestandteile religiöser Überzeugungen, das heißt, das eine kann ohne das 
andere nicht existieren, wenn man von einer authentischen religiösen Über-
zeugung sprechen möchte. Wichtig ist darum, die Unterscheidung zwischen 
diesen beiden Elementen religiöser Überzeugungen nicht so sehr zu strapa-
zieren, dass man eines dieser Elemente isoliert und begrifflich aus der sach-
lichen Gleichursprünglichkeit der epistemischen Doppelstruktur religiöser 
Überzeugungen herauslöst. Es ist weder plausibel, von einer authentischen 
religiösen Überzeugung zu sprechen, wenn sie nichts anderes ist als ein non-
kognitives, blindes Vertrauen ohne jeglichen materialen Gehalt, noch ist es 
plausibel, sie auf für die praktische Lebensführung irrelevante, rein für-wahr-
gehaltene Sachverhalte zu reduzieren.27 Demnach wird man Glaubensüber-

25 Vgl. Augustinus, De Trinitate XIII 2,5.
26 Vgl. S. Wendel, Religionsphilosophie, Stuttgart 2010, 82 f.
27 Die Unterscheidung von faith/fides qua als Glaubenshaltung und belief/fides quae als das 
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ZEUSUNSCH nıcht verecht, WCNN S1C auf kognitive FElemente reduziert werden.
I hes erklärt übrigens auch, IAn allein mi1t vernünftigen Ärgumenten
ohl kaum einen Atheisten ZU Glauben bringen kann beziehungsweise WCS -

halb reli21öse Menschen angesichts VO Religionskritik, dAje S1E zunächst nıcht
widerlegen können, ıhrem Glauben testhalten. eNauUsSo unplausibel 1ST
jedoch auch die Reduktion VO  3 Glaubenssätzen auf ıhre regulatıven Elemente,
Aa diese Sätze unvermeidlich bestimmte materijale Glaubensüberzeugungen
beinhalten, dje den Anspruch auf mindestens intersubjektive, qAas heifit nıcht
blofi private Geltung erheben.

AÄAus dieser Strukturanalyse relig1öser Überzeugungen tolgt, Aass S1E AWVAT

elinerseIlts eliner diskursiven Erörterung zugänglich sein können. Keinesfalls
handelt sıch der Vernunft verschlossene oder ıhr SAr CENISEZSCNSZESEIZLE
Äußerungen, Aje VO Nıcht- oder Andersgläubigen nıcht verstanden und iın
ıhrer kognitiven Struktur nıcht nachvollzogen werden können:; djes würde
der kognitiv-propositionale Vertasstheit relig1öser Überzeugungen wıder-
sprechen. Andererseits 1LL1USS 1aber festgehalten werden, Aass relig1öse ber-
ZEUSUNSCH nıcht strukturell ıdentisch sind mMmıt ULONOMEN Erkenntnissen
der Vernuntft. Durch ıhre unhintergehbare lebenspraktische Verwurzelung
bedcarf mehr als blafi des kognitiven Nachvollzugs, sıch 1ne relig1öse
Überzeugung auch eigen machen können ?8 Man könnte auch SCNH,
Aass relig1öse Überzeugungen Aas Krıteriıum der intersubjektiven ZugdÄng-
iıchkeit durchaus erfüllen können, S1C jedoch AUS strukturellen Gründen Aas
Kriterimum der allgemeinen Akzeptabilität verfehlen ??

kognuitive Für-wahr-Halten V{ C laubenssätzen lässt sıch auch durch einıge Hınwelse In den
Schritten Ludwıg Wıttgensteins ıllustrieren. Mıt ıhm lässt sıch ebentalls dıe unhıintergehbare
Doppelstruktur relıg1öser Überzeugungen dıagnostizieren, WT1 111l aut ıe epıstemologıische
Gleichursprünglichkeıit der kognitiv-Proposttionalen und der regulattv-exbresstven Dimension
relıg1öser Überzeugungen verwelst. Mıt der kognıtiv-proposıitionalen Dimension relıg1öser
Überzeugungen Ist zemeılnnt, 24S$ relıg1öse Überzeugungen Aufßerungen ber ıe Yırklıchkeit
sınd, ıe MIt C ründen zestutzt werden beziehungswelse beı trıftiıgen Gegeneinwänden
tallen velassen werden ollten. S1e haben eiınen deskrıiptiven Charakter und rheben den tallı-
blen Anspruch, A1e WYırklıchkeit adäquat beschreiben. IHE regulatıv-expressive Dıimension
relıg1öser Überzeugungen hingegen thematısıiert ıhre ‚grammatısche‘ Funktıion, das heilit ıhre
Oorentierende und weltbilderschließende Kratt Relıgi1öse Überzeugungen 1etern für relıg1öse
Personen dıe Syntax, dıe ıhre Haltung Dıngen In der 'elt regulıert hne elne relıg1ös-
Oorentierende Eıinstellung ware das Überzeugt-Sein V{ elner relıg1ösen Proposıition halbaert_
Vel AZU H  - Stosch, Glaubensverantwortung In doppelter Kontingenz. Untersuchungen
ZULE Verortung undamentaler Theologıe ach Wıttgenstein, Regensburg 2001

A Fıne Analogıe, A1e dıese Unterscheidung verdeutlıicht, Eindet sıch In Habermas’ Dıtteren-
zierung 7zunschen verständıgungsorientiertem und einverständnısorientiertem Handeln. Ver-
ständıgungsorlientiertes Handeln bedeutet, 2S$ „der elne sıeht, 24SS$ der andere 1m Lichte celner
Präterenzen vegebenen Umständen für A1e erklärte Absıcht zutle Cründe hat, Gründe,
dıe fÄr 119 zuL sınd, hne 24S$ sıch der ancere diese C ründe 1m Lichte eiıgener Präterenzen
eıgen machen müsste.“ (Habermas, Rationalıtät der Verständigung, In Ders., Rationalıtäts- und
Sprachtheorie, Frankturt Maın 2009, 105—145, ler 122) Wenn jedoch Fiınverständnis erzielt
werden soll, reicht dieser kognitive Nachvollzug der C ründe des anderen nıcht mehr ALLS A1e
Beteiuligten ollten In diesem Fall vıelmehr ‚einen Geltungsanspruch ALLS denselben C ründen
akzeptieren können“ (ebd. 121

An Vel. AZU austührlich Breul, Relıgion In der polıtıschen Offentlichkeit, 1797207
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zeugungen nicht gerecht, wenn sie auf kognitive Elemente reduziert werden. 
Dies erklärt übrigens auch, warum man allein mit vernünftigen Argumenten 
wohl kaum einen Atheisten zum Glauben bringen kann beziehungsweise wes-
halb religiöse Menschen angesichts von Religionskritik, die sie zunächst nicht 
widerlegen können, an ihrem Glauben festhalten. Genauso unplausibel ist 
jedoch auch die Reduktion von Glaubenssätzen auf ihre regulativen Elemente, 
da diese Sätze unvermeidlich bestimmte materiale Glaubensüberzeugungen 
beinhalten, die den Anspruch auf mindestens intersubjektive, das heißt nicht 
bloß private Geltung erheben. 

Aus dieser Strukturanalyse religiöser Überzeugungen folgt, dass sie zwar 
einerseits einer diskursiven Erörterung zugänglich sein können. Keinesfalls 
handelt es sich um der Vernunft verschlossene oder ihr gar entgegengesetzte 
Äußerungen, die von Nicht- oder Andersgläubigen nicht verstanden und in 
ihrer kognitiven Struktur nicht nachvollzogen werden können; dies würde 
der kognitiv-propositionale Verfasstheit religiöser Überzeugungen wider-
sprechen. Andererseits muss aber festgehalten werden, dass religiöse Über-
zeugungen nicht strukturell identisch sind mit autonomen Erkenntnissen 
der Vernunft. Durch ihre unhintergehbare lebenspraktische Verwurzelung 
bedarf es mehr als bloß des kognitiven Nachvollzugs, um sich eine religiöse 
Überzeugung auch zu eigen machen zu können.28 Man könnte auch sagen, 
dass religiöse Überzeugungen das Kriterium der intersubjektiven Zugäng-
lichkeit durchaus erfüllen können, sie jedoch aus strukturellen Gründen das 
Kriterium der allgemeinen Akzeptabilität verfehlen.29 

kognitive Für-wahr-Halten von Glaubenssätzen lässt sich auch durch einige Hinweise in den 
Schriften Ludwig Wittgensteins illustrieren. Mit ihm lässt sich ebenfalls die unhintergehbare 
Doppelstruktur religiöser Überzeugungen diagnostizieren, wenn man auf die epistemologische 
Gleichursprünglichkeit der kognitiv-propositionalen und der regulativ-expressiven Dimension 
religiöser Überzeugungen verweist. Mit der kognitiv-propositionalen Dimension religiöser 
Überzeugungen ist gemeint, dass religiöse Überzeugungen Äußerungen über die Wirklichkeit 
sind, die mit guten Gründen gestützt werden beziehungsweise bei triftigen Gegeneinwänden 
fallen gelassen werden sollten. Sie haben einen deskriptiven Charakter und erheben den falli-
blen Anspruch, die Wirklichkeit adäquat zu beschreiben. Die regulativ-expressive Dimension 
religiöser Überzeugungen hingegen thematisiert ihre ‚grammatische‘ Funktion, das heißt ihre 
orientierende und weltbilderschließende Kraft. Religiöse Überzeugungen liefern für religiöse 
Personen die Syntax, die ihre Haltung zu Dingen in der Welt reguliert – ohne eine religiös-
orientierende Einstellung wäre das Überzeugt-Sein von einer religiösen Proposition halbiert. 
Vgl. dazu K. von Stosch, Glaubensverantwortung in doppelter Kontingenz. Untersuchungen 
zur Verortung fundamentaler Theologie nach Wittgenstein, Regensburg 2001.

28 Eine Analogie, die diese Unterscheidung verdeutlicht, findet sich in Habermas’ Differen-
zierung zwischen verständigungsorientiertem und einverständnisorientiertem Handeln. Ver-
ständigungsorientiertes Handeln bedeutet, dass „der eine sieht, dass der andere im Lichte seiner 
Präferenzen unter gegebenen Umständen für die erklärte Absicht gute Gründe hat, d. h. Gründe, 
die für ihn gut sind, ohne dass sich der andere diese Gründe im Lichte eigener Präferenzen zu 
eigen machen müsste.“ (Habermas, Rationalität der Verständigung, in: Ders., Rationalitäts- und 
Sprachtheorie, Frankfurt am Main 2009, 105–145, hier 122). Wenn jedoch Einverständnis erzielt 
werden soll, reicht dieser kognitive Nachvollzug der Gründe des anderen nicht mehr aus – die 
Beteiligten sollten in diesem Fall vielmehr „einen Geltungsanspruch aus denselben Gründen 
akzeptieren können“ (ebd. 121).

29 Vgl. dazu ausführlich Breul, Religion in der politischen Öffentlichkeit, 179–207.
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Zugänglichkeit un Akzeptabilität als Kriterien
der öffentlichen Vernunit

ach der relıg10nsphilosophischen Analyse der epistemischen Struktur reli-
x1Öser Überzeugungen becdcarf iın einem nächsten Schritt des Aufweises der
normatıven Relevan-z der Analyse. Falls kognitive Zugänglichkeit oder allge-
meılıne Akzeptabilität keine relevanten Krıterien der Sffentlichen Vernunft
sind, wAre Aje vorliegende Analyse relig1öser Überzeugungen truchtlos Hır
die Beantwortung der rage nach dem Verhältnis VO relig1ösen UÜberzeu-
SUNSCH und Söffentlicher Rechtfertigung. In melnen Augen können jedoch
<owohl Zugänglichkeit Als auch Akzeptabilität als notwendige Krıterien des
SÖtfentlichen Vernuniftgebrauchs begründet werden. Dreı Ärgumente sprechen
Hır dijese Annahme: 7Zu einen dje Vermeidung einer ungerechtfertigten Iy-
Fannel weltanschaulicher Mehrkheıiten, Z£U anderen Erwägungen der Falrness
vegenüber Mitbürgerinnen und Mitbürgern iın pluralistischen Gesellschaften,
SOWI1E schliefßlich Ce1In retorsıver Autftweis der Unhintergehbarkeit VO Uni-
versalisierung.

IDERK Ärgument, Aas der Vermeidung einer Tyranneı der weltanschau-
lıchen Mehrkheıit, besagt, Aass 1ne Demokratie auft reziprok begründete und
allgemeın einsehbare Rechtfertigungen Hır ıhre Normen und (Jesetze ANSC-
wIiesen 1St, nıcht eıner hegemonialen Herrschafrt weltanschaulicher
Mehrheiten verkommen. Bestünde der demokrtatische TO7ZESS lediglich
AUS der narratıven Darstellung verschiedener Weltbilder oder ınkommensu-
rabler Wertesysteme, deren DPlausibilität nıcht Aiskursiv mi1t Gründen
abgewogen, sondern durch einen reinen Mehrheitsentscheid bestimmt WCI-

den könnte, wAre djeses Vertahren kaum iın der Lage, politische Legıitimität
In Söffentlichen Diskursen, welche dje Rechtfertigung autorıiıtärer

staatliıcher Handlungen thematisıieren, sollten darum brıma Jacie 1Ur solche
Gründe angeführt werden, Aje VO allen VO dieser Handlung potenziell Be-
troffenen verstanden UN akzeptiert werden könnten. Jede Diskursteilneh-
merın, Aje nıcht iın der Lage 1St, allgemeın akzeptable Gründe iın Rechtferti-
vungsdiskursen veben, 1155 sıch den moralischen Vorwurt vefallen lassen,
eigene partikulare Auffassungen über as ZULE Leben auf unzulässıge We1lse
allzgemeın verbindlichen Normen überhöhen wollen und Adamıt die Freiheit
und Gleichheit ıhrer Mitbürgerinnen verletzen. Fıne SÖffentliche Verhand-
lung politischer Normen s<ollte Als diskursiver TO7ZEeSS verstanden werden,
der aut Aas Idea] reziprok begründeter und allgemeın einsehbarer Konsense
zuläuft, nıcht 1Aber als Hegemonıie eiıner weltanschaulichen Mehrkheıt, die über
die reine mMajorıty VOLE den jeweiligen Minderheiten ıhre partikularen Auffas-
SUNSCH über Aas ZULE Leben als kollektiv verbindliche (rJesetze aufzwingt. Es
oilt also, Aass „dort, ersichrtlich wird, Aass INAan Hır die eigene Posıtion, auch
EFE SIE die mehrheitliche ISt, 1Ur Gründe vorwelisen kann, die AULS Sicht der
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6. Zugänglichkeit und Akzeptabilität als Kriterien  
der öffentlichen Vernunft

Nach der religionsphilosophischen Analyse der epistemischen Struktur reli-
giöser Überzeugungen bedarf es in einem nächsten Schritt des Aufweises der 
normativen Relevanz der Analyse. Falls kognitive Zugänglichkeit oder allge-
meine Akzeptabilität keine relevanten Kriterien der öffentlichen Vernunft 
sind, wäre die vorliegende Analyse religiöser Überzeugungen fruchtlos für 
die Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis von religiösen Überzeu-
gungen und öffentlicher Rechtfertigung. In meinen Augen können jedoch 
sowohl Zugänglichkeit als auch Akzeptabilität als notwendige Kriterien des 
öffentlichen Vernunftgebrauchs begründet werden. Drei Argumente sprechen 
für diese Annahme: zum einen die Vermeidung einer ungerechtfertigten Ty-
rannei weltanschaulicher Mehrheiten, zum anderen Erwägungen der Fairness 
gegenüber Mitbürgerinnen und Mitbürgern in pluralistischen Gesellschaften, 
sowie schließlich ein retorsiver Aufweis der Unhintergehbarkeit von Uni-
versalisierung. 

Das erste Argument, das der Vermeidung einer Tyrannei der weltanschau-
lichen Mehrheit, besagt, dass eine Demokratie auf reziprok begründete und 
allgemein einsehbare Rechtfertigungen für ihre Normen und Gesetze ange-
wiesen ist, um nicht zu einer hegemonialen Herrschaft weltanschaulicher 
Mehrheiten zu verkommen. Bestünde der demokratische Prozess lediglich 
aus der narrativen Darstellung verschiedener Weltbilder oder inkommensu-
rabler Wertesysteme, deren Plausibilität nicht diskursiv mit guten Gründen 
abgewogen, sondern durch einen reinen Mehrheitsentscheid bestimmt wer-
den könnte, wäre dieses Verfahren kaum in der Lage, politische Legitimität zu 
erzeugen. In öffentlichen Diskursen, welche die Rechtfertigung autoritärer 
staatlicher Handlungen thematisieren, sollten darum prima facie nur solche 
Gründe angeführt werden, die von allen von dieser Handlung potenziell Be-
troffenen verstanden und akzeptiert werden könnten. Jede Diskursteilneh-
merin, die nicht in der Lage ist, allgemein akzeptable Gründe in Rechtferti-
gungsdiskursen zu geben, muss sich den moralischen Vorwurf gefallen lassen, 
eigene partikulare Auffassungen über das gute Leben auf unzulässige Weise zu 
allgemein verbindlichen Normen überhöhen zu wollen und damit die Freiheit 
und Gleichheit ihrer Mitbürgerinnen zu verletzen. Eine öffentliche Verhand-
lung politischer Normen sollte als diskursiver Prozess verstanden werden, 
der auf das Ideal reziprok begründeter und allgemein einsehbarer Konsense 
zuläuft, nicht aber als Hegemonie einer weltanschaulichen Mehrheit, die über 
die reine majority vote den jeweiligen Minderheiten ihre partikularen Auffas-
sungen über das gute Leben als kollektiv verbindliche Gesetze aufzwingt. Es 
gilt also, dass „dort, wo ersichtlich wird, dass man für die eigene Position, auch 
wenn sie die mehrheitliche ist, nur Gründe vorweisen kann, die aus Sicht der 
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Minderheit als Übervorteilung angesehen werden können oder SAr mussen,
einzusehen 1st ] Aass diese Begründung nıcht ausreicht?® “

IDER 7zweıte ÄArgument, Aas der Faırness, betont Aie nOormatıve Einsicht,
Aass 1ne ungerechtfertigte Durchsetzung der JE eigenen Vorstellung des SU-
ten Lebens nıcht dem Respekt VOT den Mitbürgerinnen und Mitbürgern als
Freıle und Gleiche entsprechen kann. l eser Respekt ertordert vielmehr,
dje Krıiterien der kognitiven Zugänglichkeit und allgemeinen Akzeptabilität
Hır Gründe, dje in Öötffentlichen Rechtfertigungsdiskursen SCHNANNL werden,
nzuerkennen. Hıer läsest sıch wiederum mi1t Forst argumentıieren, Aass „der
Grundsatz, 1Ine andere DPerson als ‚Zweck siıch‘ anzuerkennen“, impliziert,
„ihr vegenüber Handlungen, dje ıhre Handlungsmöglichkeiten iın moralısch
relevanter We1lse beschränken, reziprok-allgemeın rechtfertigen  “31. Die
(kantische) Idee des Respekts VOT anderen Personen als 7wecke sıch be-
sründet Aije Notwendigkeıt der Akzeptanz der Krıterien VO allgemeıiner
Zugänglichkeit und wechselseitiger Akzeptabilıtät.

Schliefilich kann eın retorsıver Grund Hır dje Annahme der beiden Krı1-
terıen der Zugänglichkeit und Akzeptabilität SCHANNL werden, Aa nıcht 1Ur

normatıve Erwägungen Hır dijese Krıterien sprechen, sondern dijese vielmehr
eines der srundlegenden Merkmale menschlichen 7Zusammenlebens Sple-
veln scheinen. IDER wechselseitige ‚Spiel des Gründe-Gebens und Gründe-Ver-
langens‘ wird iın Diskursen, in denen Geltungsansprüche erhoben werden, die
über rein private Geltung hinausgehen, ımmer schon VOFauUSSESCLZL, Aass
dje wechselseitige Forderung der allgemeinen Zugänglichkeit und reZ1pro-
ken Teilbarkeit VO Gründen 1ne unhintergehbare Unterstellung alltäglicher
Diskurspraxis sein scheint. Robert Talısse plausibilisiert dijese Annahme

NEZALLVO, ındem darauf verweIlst, Aass auch iın nıcht reziprok verecht-
fertigten Gesellschaftsstrukturen, beispielsweise eıner Dıktatur, 1nNe nıcht
unbeträchtliche enge Energıe darauf verwendet wiırd, der unterdrückten
Bevölkerung durch Propaganda die IUlusion der Gerechttfertigtheit der Grund-
struktur der Gesellschatt veben. In undemokratischen Gesellschatten liege
der Fokus nıcht 1Ur aut Repression, sondern auch aut der Manipulation der
kognitiven Haushalte der Bürger durch dje Vortäuschung Gründe Hır
politische Ma{isßsnahmen oder esetze.** Propaganda estehrt 711meılst nıcht 1Ur

30 Forst, I )as Recht aut Rechttertigung, Frankturt Maın 200/, 275
Forst, Toleranz 1M Konflıkt, Frankturt Maın 2005, 625

37 Vel. Talısse/S. Atrkin, Why Argue And How Should, New York/London 2014,
1/-—5/; SOWIE Talısse, Democracy aAM Maral ConftÄlıct, New 'ork 2009, 121—1727 I )as 7welte
orofße Beıispiel für kognitive Manıpulationen neben Dıiktaturen ctellt A1e Werbung ar, ıe ıhre
Slogans ebentalls als C ründe sıch den Anstrich der ratiıonalen Gerechttertigtheit
veben, vgl Talısse/Arkin, Why Argue, 15 „Advertisements often atLemMDL zeLl UL

belıeve (and behave) the hasıs ot bad 1C45S0OI15 by dıverting (ILIT attention 3.W3.y trom
the quality ot the 1C4SOI1S5 that ALC being Ooffered.“ lDer Unterschied polıtıschen Dıiskursen
besteht darın, 24SS$S Werbung AZU tendiert, Manıpulationen durch Ablenkungen V{ C ründen

unternehmen, während manıpulatıve polıtısche Dıiskurse dagegen eher durch Verzerrung, dAas
heilit durch A1e Vorspiegelung der das Verschweigen V{ C ründen tunktiomeren.
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Minderheit als Übervorteilung angesehen werden können oder gar müssen, 
einzusehen [ist], dass diese Begründung nicht ausreicht30.“

Das zweite Argument, das der Fairness, betont die normative Einsicht, 
dass eine ungerechtfertigte Durchsetzung der je eigenen Vorstellung des gu-
ten Lebens nicht dem Respekt vor den Mitbürgerinnen und Mitbürgern als 
Freie und Gleiche entsprechen kann. Dieser Respekt erfordert es vielmehr, 
die Kriterien der kognitiven Zugänglichkeit und allgemeinen Akzeptabilität 
für Gründe, die in öffentlichen Rechtfertigungsdiskursen genannt werden, 
anzuerkennen. Hier lässt sich wiederum mit Forst argumentieren, dass „der 
Grundsatz, eine andere Person als ‚Zweck an sich‘ anzuerkennen“, impliziert, 
„ihr gegenüber Handlungen, die ihre Handlungsmöglichkeiten in moralisch 
relevanter Weise beschränken, reziprok-allgemein zu rechtfertigen“31. Die 
(kantische) Idee des Respekts vor anderen Personen als Zwecke an sich be-
gründet die Notwendigkeit der Akzeptanz der Kriterien von allgemeiner 
Zugänglichkeit und wechselseitiger Akzeptabilität.

Schließlich kann ein retorsiver Grund für die Annahme der beiden Kri-
terien der Zugänglichkeit und Akzeptabilität genannt werden, da nicht nur 
normative Erwägungen für diese Kriterien sprechen, sondern diese vielmehr 
eines der grundlegenden Merkmale menschlichen Zusammenlebens zu spie-
geln scheinen. Das wechselseitige ‚Spiel des Gründe-Gebens und Gründe-Ver-
langens‘ wird in Diskursen, in denen Geltungsansprüche erhoben werden, die 
über rein private Geltung hinausgehen, immer schon vorausgesetzt, so dass 
die wechselseitige Forderung der allgemeinen Zugänglichkeit und rezipro-
ken Teilbarkeit von Gründen eine unhintergehbare Unterstellung alltäglicher 
Diskurspraxis zu sein scheint. Robert Talisse plausibilisiert diese Annahme 
ex negativo, indem er darauf verweist, dass auch in nicht reziprok gerecht-
fertigten Gesellschaftsstrukturen, beispielsweise einer Diktatur, eine nicht 
unbeträchtliche Menge an Energie darauf verwendet wird, der unterdrückten 
Bevölkerung durch Propaganda die Illusion der Gerechtfertigtheit der Grund-
struktur der Gesellschaft zu geben. In undemokratischen Gesellschaften liege 
der Fokus nicht nur auf Repression, sondern auch auf der Manipulation der 
kognitiven Haushalte der Bürger durch die Vortäuschung guter Gründe für 
politische Maßnahmen oder Gesetze.32 Propaganda besteht zumeist nicht nur 

30 R. Forst, Das Recht auf Rechtfertigung, Frankfurt am Main 2007, 223.
31 R. Forst, Toleranz im Konflikt, Frankfurt am Main 2003, 623.
32 Vgl. R. Talisse/S. Aikin, Why we Argue – And How we Should, New York/London 2014, 

17–37; sowie R. Talisse, Democracy and Moral Conflict, New York 2009, 121–127. Das zweite 
große Beispiel für kognitive Manipulationen neben Diktaturen stellt die Werbung dar, die ihre 
Slogans ebenfalls als Gründe tarnt, um sich den Anstrich der rationalen Gerechtfertigtheit zu 
geben, vgl. Talisse/Aikin, Why we Argue, 18: „Advertisements […] often attempt to get us to 
believe (and so to behave) on the basis of bad reasons by diverting our attention away from 
the quality of the reasons that are being offered.“ Der Unterschied zu politischen Diskursen 
besteht darin, dass Werbung dazu tendiert, Manipulationen durch Ablenkungen von Gründen 
zu unternehmen, während manipulative politische Diskurse dagegen eher durch Verzerrung, das 
heißt durch die Vorspiegelung oder das Verschweigen von Gründen funktionieren.
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in der Darstellung eliner polıtischen Ideologie, sondern auch 1m Beanspruchen
epistemischer AÄutornrtät. l iese 1ST notwendig, Aa 1IHNAan sıch anscheinend nıcht
orundlos Hır oder die echte Akzeptanz elıner Überzeugung entscheiden
kann, sondern zumıindest dem Anschein nach verechtfertigt sein INUSS,
einer bestimmten Überzeugung testzuhalten. l iese unausweichliche „NOTTIN

CC 55f 1'€8.SOI]-I'CSPOHSiVCHCSS stehrt emnach als epistemologisches Implikat
iın elner Vielzahl alltäglicher menschlicher Praktiken 1m Hıntergrund WIr
scheinen dje Krıterien der Zugänglichkeit und Akzeptabilität iın UuNsSCICT I Iis-
kurspraxI1s insgeheim schon akzeptieren.

IDERK Kriterimum der allgemeinen Akzeptabilität Hır 1ne velungene Sffentli-
che Rechtfertigung 1ST dieser Ärgumente heftig umstrıitten. So kritisiert
beispielsweise Gerald (xaus, Aass dijieses Kriterimum ein ıdealisiertes Biıld
UuNsSCICT tatsächlichen rationalen Fähigkeiten impliziere und plädiert darum
Hır eınen Schwenk ZUr „real rationalıty  «54 Weil keine evaluatıven Standards
der Bewertung VO Überzeugungen, die VO allen Bürgerinnen und Bürgern
oleichermaßen geteilt werden, xebe, SC1 qAas maxımal erreichende Ziel Aa-
[L CIn Bündel VO Rechtfertigungen, die Gründe lieferten, welche relatıv
den individuell verschiedenen Bewertungsmadfsstäben einzelner Bürgerinnen
und Bürger als ZULE oder weniıger ZULE Gründe velten könnten. Beispiels-
WweIse <She 1ne velungene Söffentliche Rechtfertigung Hır einen katholischen
Bürger völlig anders AULS als Hır 1ne marxıstische Humanıstın. Ancstelle des
vermeıntlich weltfremden Ideals eINEes Konsenses schlägt (Jaus darum 1nNe
Konvergenz-Konzeption VOTL So lange intelligible Gründe jeglicher ÄArt Z£UL

Begründung eliner bestimmten Norm konvergieren, 1ST nıcht notwendig,
politische Normen MIt wechselseitig zugänglichen oder allgemeın akzeptab-
len Gründen rechtfertigen. (Jaus hält also einerseIlts der Forderung fest,
politische Normen mi1t Gründen rechtfertigen; allerdings mussten dijese
Gründe andererseits nıcht Hır alle Betroffenen oleichermaßen verständlich
oder SAr allgemeın akzeptabel sein.?

34 Talısse, Democracy AN: Maoral Conftflıct, 125
34 (rAUS, The Order ot Publıc Keason, Cambrıidge 2011, 262 Vel zı dem celne kleineren

Schritten: (raus/K. Vallıer, The Raoles f Religi0us Convıction In Publiıchy Justified Polity,
ıIn PSC 355 (2009) 51—/6; SOWIE (rAUS, The Place o Relıgious Behet In Publıc Reason l ıbe-
ralısm, ın Dimovia-Cookson/P Strb ee. Multiculturalism AN: Maral ConftÄlıct, 1Londoan
2009, 19—37/ ] heser Schwenk einem racıkalen Inklusıyismus cteht In eıner pannung (Jaus’
trüheren Schrıiften, In denen eınen ‚Justifikatorıischen Liberalısmus‘ verteidigt, der eın dreistu-
f1ges Rechttertigungsmodell vorsieht und relıg1öse Begründungen Jenselts der Perstien Stute der
bersonal Justification als problematısch erachtet. Sowochl aut der Fbene der Dublic Justification als
auch aut der Fbene der polttical Justificatton tormuhert (zjaus elne Forderung ach der Fxklusion
relıg1öser Annahmen, 24SS$S 1L1Aal innerhalb celines Werkes entscheidende Maodifhkationen Aıa-
znostizieren INUSS, ıe ıh schlussendlich Zzu Inklusivismus tencıeren lassen. Vel (sAUS,
Justificatory Liberalısm. An ESSay Epistemology AN: Paolıtical Theory, Oxtord 1996

345 Kevın Vallıer, eın Schüler V{} (Jaus, definiert dementsprechend das ‚Intelligibality Requi-
rement‘ als eINZIS adäquates Ideal Ööfftentlicher Rechttertigung und lehnt Zugänglichkeıit und
Akzeptabilıtät als Krıterien der Öötftenthichen Vernuntt aAb x  he intellıg1bility requırement only
requıres that C the 1C45S0OI15 ot others A 1C4S0OI15 tor them accordıng theır z evalua-
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in der Darstellung einer politischen Ideologie, sondern auch im Beanspruchen 
epistemischer Autorität. Diese ist notwendig, da man sich anscheinend nicht 
grundlos für oder gegen die echte Akzeptanz einer Überzeugung entscheiden 
kann, sondern es zumindest dem Anschein nach gerechtfertigt sein muss, an 
einer bestimmten Überzeugung festzuhalten. Diese unausweichliche „norm 
of reason-responsiveness“33 steht demnach als epistemologisches Implikat 
in einer Vielzahl alltäglicher menschlicher Praktiken im Hintergrund – wir 
scheinen die Kriterien der Zugänglichkeit und Akzeptabilität in unserer Dis-
kurspraxis insgeheim schon zu akzeptieren.

Das Kriterium der allgemeinen Akzeptabilität für eine gelungene öffentli-
che Rechtfertigung ist trotz dieser Argumente heftig umstritten. So kritisiert 
beispielsweise Gerald F. Gaus, dass dieses Kriterium ein zu idealisiertes Bild 
unserer tatsächlichen rationalen Fähigkeiten impliziere und plädiert darum 
für einen Schwenk zur „real rationality“34. Weil es keine evaluativen Standards 
der Bewertung von Überzeugungen, die von allen Bürgerinnen und Bürgern 
gleichermaßen geteilt werden, gebe, sei das maximal zu erreichende Ziel da-
rum ein Bündel von Rechtfertigungen, die Gründe lieferten, welche relativ zu 
den individuell verschiedenen Bewertungsmaßstäben einzelner Bürgerinnen 
und Bürger als gute oder weniger gute Gründe gelten könnten. Beispiels-
weise sähe eine gelungene öffentliche Rechtfertigung für einen katholischen 
Bürger völlig anders aus als für eine marxistische Humanistin. Anstelle des 
vermeintlich weltfremden Ideals eines Konsenses schlägt Gaus darum eine 
Konvergenz-Konzeption vor: So lange intelligible Gründe jeglicher Art zur 
Begründung einer bestimmten Norm konvergieren, ist es nicht notwendig, 
politische Normen mit wechselseitig zugänglichen oder allgemein akzeptab-
len Gründen zu rechtfertigen. Gaus hält also einerseits an der Forderung fest, 
politische Normen mit Gründen zu rechtfertigen; allerdings müssten diese 
Gründe andererseits nicht für alle Betroffenen gleichermaßen verständlich 
oder gar allgemein akzeptabel sein.35 

33 Talisse, Democracy and Moral Conflict, 123.
34 G. F. Gaus, The Order of Public Reason, Cambridge 2011, 262. Vgl. zudem seine kleineren 

Schriften: G. F. Gaus/K. Vallier, The Roles of Religious Conviction in a Publicly Justified Polity, 
in: PSC 35 (2009) 51–76; sowie G. F. Gaus, The Place of Religious Belief in Public Reason Libe-
ralism, in: M. Dimovia-Cookson/P. Stirk (Hgg.), Multiculturalism and Moral Conflict, London 
2009, 19–37. Dieser Schwenk zu einem radikalen Inklusivismus steht in einer Spannung zu Gaus’ 
früheren Schriften, in denen er einen ‚Justifikatorischen Liberalismus‘ verteidigt, der ein dreistu-
figes Rechtfertigungsmodell vorsieht und religiöse Begründungen jenseits der ersten Stufe der 
personal justification als problematisch erachtet. Sowohl auf der Ebene der public justification als 
auch auf der Ebene der political justification formuliert Gaus eine Forderung nach der Exklusion 
religiöser Annahmen, so dass man innerhalb seines Werkes entscheidende Modifikationen dia-
gnostizieren muss, die ihn schlussendlich zum Inklusivismus tendieren lassen. Vgl. G. F. Gaus, 
Justificatory Liberalism. An Essay on Epistemology and Political Theory, Oxford 1996.

35 Kevin Vallier, ein Schüler von Gaus, definiert dementsprechend das ‚Intelligibility Requi-
rement‘ als einzig adäquates Ideal öffentlicher Rechtfertigung und lehnt Zugänglichkeit und 
Akzeptabilität als Kriterien der öffentlichen Vernunft ab: „The intelligibility requirement only 
requires that we see the reasons of others as reasons for them according to their own evalua-
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egen (zaus’ kritischen Alternativvorschlag kann 7zweiıerlel eingewendet
werden. /7Zum einen triftfe seın Verzicht auf ıdealisıerende Unterstellungen des
Söffentlichen Vernunftgebrauchs nıcht dje DPonnte des retorsıven Ärguments,
welches die kontrataktische Unterstellung elner ıdealen Rationalıirtät als
hintergehbares Merkmal rationaler Diskurse ausgewlesen hat uch WCNN

CC iG1m Söffentlichen Diskurs unbestritten 1Ine „SrCcal diversity iın the [CASOTNLS

o1bt, kann ALULS dAjesem vernünftigen Pluralismus hinsichtlich materialer ber-
ZCEUSUNSCH und Ärgumenten nıcht CIn kognitiver Pluralismus hinsichtlich der
epistemologischen und kriteralen Standards FUr vernüniftigen Bewertung
dieser Überzeugungen abgeleitet werden. DIie Notwendigkeıit eines einheit-
lıchen, integrierenden Rahmens einer unıyversalen kommunikativen Vernunft
dient der Vermeidung einer Aufspaltung verschiedener Weltdeutungssysteme
iın ıinkommensurable Sphären und scheint 1ne nıcht hintergehbare Präsuppo-
Sıt10on vernünftiger Diskurse <eIN. /7Zum anderen verwechselt (zaus’ Kritik
dje Forderung nach allgemeiner Akzeptabilität VO Söffentlichen Gründen mi1t
der Forderung nach (empirisch prüfbarer) taktıscher Akzeptanz. IDERK Krıite-
rF111mM der Akzeptabilität verlangt keinestalls dje tatsächliche Akzeptanz eines
Grundes, sondern legt den Fokus auf Se1INE prinzıpielle Akzeptierbarkeit.
So hält beispielsweise Cirtistina l afont iın einer ähnlichen Stoßrichtung fest,
Aass der entscheidende Anspruch des Kriteriums der Akzeptabilität darın
liege, wechselseıtige Rechtfertigbarkeit sichern, nıcht 1aber unumstöfßliche
‚Wahrheıiıt“:

The c la1m 15 only that publıc delıiberation intrinsıcally well-sulted track
mutual Justifability. And, o1ven that mutual Justifability, A Oopposed truth COFFECL-

11CS5S, 18 NOL recognıtiıon-transcendent, that 1S, o1iven that „the better argument” (1l $ 11
chort ot being the COFFECT OLl there 15 nothing that pri0r1 real delıberation
from miırroring ıdeal delıberation.?

LDer Anspruch auft reziprok-allgemeine Rechtfertigbarkeit VO Gründen VCI-

langt darum keine taktısche Akzeptanz, sondern tormuliert ein kontrafakti-
sches Ideal, welches als Regulatıv politischer DPraxıs dienen kann. (zaus’ Kritik
stellt 1ne vorschnelle Kapitulation VOT der Machrt des Faktischen dar, und
s<elne alternatıve Konvergenz-Konzeption scheint unzureichende Bedingun-
sCchH demokrtatischer Legitimität tormulieren .

t1ve standards “ Vallıer, Agalnst Publıc Reason Liberaliısm’s Accessıibıilıty Requıirement, In
Journal ot Maral Phiılosophy 2011 | 566—559, 1er 3885)

36 (s4A4U5, Order ot Publıc Keason, LT
7 Lafont, Is the ldeal oft Delı:berative Democracy Coherent?, In ESSON/F. Maytt

ee. Deliberative Democracy AN. 1 ES Discontents, Aldershot 2006, 3—25, ler 10
3 Neben der Untähigkeıt der Konvergenz-Konzeption, aut ıe ben entwickelten TYel Argu-

für ıe Kriterien der Zugänglichkeıit und Akzeptabiılıtät einzugehen, ctellt sıch zı dem das
Problem, 24S$ (zaus’ Krnitik elinen Kategorientehler begeht: Äus dem Verwels aut A1e vieltältigen
Defizıte der taktıschen polıtiıschen Praxıs leıtet (zauUus ab, 24SS$S ıcdealısıerte Formen der Ööfftentlh-
chen Vernuntt vertehlt Sind. IHE fakrtısche Nıchtertüllung eines Ideals spricht aber keinestalls

ıe NOYMALIDE Angemessenheıt dıeses Ideals_ SO ctellt Zzu Beispiel das Faktum, 2S$ In
Kölner Stralßßenbahnen eine orofße Zahl V{} VPersonen hne Fahrschein tährt, keinen FEinwand

ıe Angemessenheıt der ANOymm ar, für ıe Inanspruchnahme der Dienstleistung „Perso-
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Gegen Gaus’ kritischen Alternativvorschlag kann zweierlei eingewendet 
werden. Zum einen trifft sein Verzicht auf idealisierende Unterstellungen des 
öffentlichen Vernunftgebrauchs nicht die Pointe des retorsiven Arguments, 
welches die kontrafaktische Unterstellung einer idealen Rationalität als un-
hintergehbares Merkmal rationaler Diskurse ausgewiesen hat. Auch wenn es 
im öffentlichen Diskurs unbestritten eine „great diversity in the reasons“36 
gibt, kann aus diesem vernünftigen Pluralismus hinsichtlich materialer Über-
zeugungen und Argumenten nicht ein kognitiver Pluralismus hinsichtlich der 
epistemologischen und kriterialen Standards zur vernünftigen Bewertung 
dieser Überzeugungen abgeleitet werden. Die Notwendigkeit eines einheit-
lichen, integrierenden Rahmens einer universalen kommunikativen Vernunft 
dient der Vermeidung einer Aufspaltung verschiedener Weltdeutungssysteme 
in inkommensurable Sphären und scheint eine nicht hintergehbare Präsuppo-
sition vernünftiger Diskurse zu sein. Zum anderen verwechselt Gaus’ Kritik 
die Forderung nach allgemeiner Akzeptabilität von öffentlichen Gründen mit 
der Forderung nach (empirisch prüfbarer) faktischer Akzeptanz. Das Krite-
rium der Akzeptabilität verlangt keinesfalls die tatsächliche Akzeptanz eines 
Grundes, sondern legt den Fokus auf seine prinzipielle Akzeptierbarkeit. 
So hält beispielsweise Cristina Lafont in einer ähnlichen Stoßrichtung fest, 
dass der entscheidende Anspruch des Kriteriums der Akzeptabilität darin 
liege, wechselseitige Rechtfertigbarkeit zu sichern, nicht aber unumstößliche 
‚Wahrheit‘:

The claim is only that public deliberation […] seems intrinsically well-suited to track 
mutual justifiability. And, given that mutual justifiability, as opposed to truth or correct-
ness, is not recognition-transcendent, that is, given that „the better argument“ can fall 
short of being the correct one, there is nothing that a priori prevents real deliberation 
from mirroring ideal deliberation.37

Der Anspruch auf reziprok-allgemeine Rechtfertigbarkeit von Gründen ver-
langt darum keine faktische Akzeptanz, sondern formuliert ein kontrafakti-
sches Ideal, welches als Regulativ politischer Praxis dienen kann. Gaus’ Kritik 
stellt eine vorschnelle Kapitulation vor der Macht des Faktischen dar, und 
seine alternative Konvergenz-Konzeption scheint unzureichende Bedingun-
gen demokratischer Legitimität zu formulieren.38

tive standards.“ (K. Vallier, Against Public Reason Liberalism’s Accessibility Requirement, in: 
Journal of Moral Philosophy 8 [2011] 366–389, hier 388).

36 Gaus, Order of Public Reason, 277.
37 C. Lafont, Is the Ideal of Deliberative Democracy Coherent?, in: S. Besson/J. L. Martí 

(Hgg.), Deliberative Democracy and its Discontents, Aldershot 2006, 3–25, hier 10.
38 Neben der Unfähigkeit der Konvergenz-Konzeption, auf die oben entwickelten drei Argu-

mente für die Kriterien der Zugänglichkeit und Akzeptabilität einzugehen, stellt sich zudem das 
Problem, dass Gaus’ Kritik einen Kategorienfehler begeht: Aus dem Verweis auf die vielfältigen 
Defizite der faktischen politischen Praxis leitet Gaus ab, dass idealisierte Formen der öffentli-
chen Vernunft verfehlt sind. Die faktische Nichterfüllung eines Ideals spricht aber keinesfalls 
gegen die normative Angemessenheit dieses Ideals. So stellt zum Beispiel das Faktum, dass in 
Kölner Straßenbahnen eine große Zahl von Personen ohne Fahrschein fährt, keinen Einwand 
gegen die Angemessenheit der Norm dar, für die Inanspruchnahme der Dienstleistung „Perso-
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Es läsest siıch darum testhalten, Aass dje Krıterien der kognitiven Zugäng-
ichkeit und der allgemeinen Akzeptabilität als ‚Goldstandard‘ Söffentlicher
Rechtfertigung velten können, der AMAT in taktıschen Diskursen häufig VCI-

fehlt, 1aber als regulatives Ideal politischer DPraxıs mi1t Gründen AaNSC-
streht werden kann. Wenn IAn diese Erkenntnis mi1t der Strukturanalyse
lıx1öser Überzeugungen verzahnt, erg1ibt sich, Aass relig1öse Überzeugungen
ANVAT Aas Krıterium der kognitiven Zugänglichkeit, nıcht 1ber der allzgemeinen
Akzeptabilität erfüllen können. Ist Adann aber nıiıcht doch dAije ıberale DPau-
schalverbannung der Religion AULS dem Diskurs Aje richtige DPosition? Welche
Söffentliche Rolle bleibt der Religion, WECNN S1CE den Goldstandard Söffentlicher
Rechtfertigung AULS strukturellen Gründen vertehlt?

Die Posıtion des Moderaten FExklusivismus

IDERK letzte Puzzleteil der hier entwickelten DPosıition des Moderaten Exklusıi-
VISMUS esteht U  z darın, relig1ösen Überzeugungen eiınen vernunftgemäfßsen
DPlatz 1m Sffentlichen Diskurs Jenselts der Öffentlichen Rechtfertigung
ermöglichen. Aus der Tatsache, Aass relig1öse Überzeugungen keine
Rechtfertigungen Hır politische Normen begründen können, folgt nämlich
keineswegs, Aass S1E ausschliefslich privat Geltung beanspruchen können
dies würde ein <chr verarmtie Bild des Söffentlichen Diskurses implizieren.
Vielmehr können relix1öse Überzeugungen 1Ine Vielzahl Öötffentlicher Raollen
übernehmen, die über die Rechtfertigungsftunktion hinausgehen.

Fıne wichtige Unterscheidung esteht ın der Differenzierung VO

rechtfertigenden und mOtivationdlen Gründen. Rechtfertigende Gründe
sind die Gründe, die Hır oder 1ne bestimmte Norm oder Handlung
sprechen, Aas heifßt diejenigen, Aije Aije nOormatıve Angemessenheıt bezie-
hungsweise intersubjektive Legitimierbarkeit eıner Handlungsbegründung
betreffen. Motivationale Gründe sınd diejenigen Gründe, Aie tatsächliche
Veranlassungen und Motıve einer Handlung beziehungsweise Z£UE Beftfol-
SUNS elner verechtfertigten Norm darstellen Es 1ST nıcht ersichtlich,

diese Gründe ımmer deckungsgleich seın sollten häufig seht miıt
der Einsicht iın die moralısch oder politisch richtige Norm nıcht zwingend
die Motıivatıon einher, sıch auch entsprechend dieser Norm verhalten *°

nenbetörderung“ elinen Fahrschein erwerben mMUSSsSEeN. Fın Argument A1e normatıve
Angemessenheıt mMUusSsSTtTE also vielmehr qAje metaphysısche der logısche Unmöpglıchkeıt der
Ertfüllung Adleses Ideals autweıisen. Davıd Fstlund tormulhliert dıesen Punkt ccehr eingäng1g: „‚ That
standard 1S NnOT lıkely be met Oes NnOT ınvoke Aalıy maoral consıderation AT al agalnst the
standard’s truth _ “ Estlund, Demacratıc Authority. Philosophical Framework, Princeton
20058, 13)

3“ Vel dieser phılosophısch basalen Unterscheidung Halbıg, Praktische C ründe und
ıe Realıtät der Moral, Frankturt Maın 200/, besonders 145—1 e

AL Liese FEinsıicht hat elner weiıt verzweıgten epistemologıschen Debatte vetührt, A1e
dem Termıinus der ‚epistemi1c basıng relatıon“ veführt wrd und {ragt, In welchem Verhältnıis
C ründe und Überzeugungen <tehen beziehungswelse inwıetern Personen ber zuLeE C ründe
vertügen können, hne 24S$ dıese C ründe kausale Basıs elner bestimmten Überzeugung waren
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Es lässt sich darum festhalten, dass die Kriterien der kognitiven Zugäng-
lichkeit und der allgemeinen Akzeptabilität als ‚Goldstandard‘ öffentlicher 
Rechtfertigung gelten können, der zwar in faktischen Diskursen häufig ver-
fehlt, aber als regulatives Ideal politischer Praxis mit guten Gründen ange-
strebt werden kann. Wenn man diese Erkenntnis mit der Strukturanalyse re-
ligiöser Überzeugungen verzahnt, ergibt sich, dass religiöse Überzeugungen 
zwar das Kriterium der kognitiven Zugänglichkeit, nicht aber der allgemeinen 
Akzeptabilität erfüllen können. Ist dann aber nicht doch die liberale Pau-
schalverbannung der Religion aus dem Diskurs die richtige Position? Welche 
öffentliche Rolle bleibt der Religion, wenn sie den Goldstandard öffentlicher 
Rechtfertigung aus strukturellen Gründen verfehlt?

7. Die Position des Moderaten Exklusivismus

Das letzte Puzzleteil der hier entwickelten Position des Moderaten Exklusi-
vismus besteht nun darin, religiösen Überzeugungen einen vernunftgemäßen 
Platz im öffentlichen Diskurs jenseits der öffentlichen Rechtfertigung zu 
ermöglichen. Aus der Tatsache, dass religiöse Überzeugungen keine guten 
Rechtfertigungen für politische Normen begründen können, folgt nämlich 
keineswegs, dass sie ausschließlich privat Geltung beanspruchen können – 
dies würde ein sehr verarmtes Bild des öffentlichen Diskurses implizieren. 
Vielmehr können religiöse Überzeugungen eine Vielzahl öffentlicher Rollen 
übernehmen, die über die Rechtfertigungsfunktion hinausgehen.

Eine erste wichtige Unterscheidung besteht in der Differenzierung von 
rechtfertigenden und motivationalen Gründen. Rechtfertigende Gründe 
sind die Gründe, die für oder gegen eine bestimmte Norm oder Handlung 
sprechen, das heißt diejenigen, die die normative Angemessenheit bezie-
hungsweise intersubjektive Legitimierbarkeit einer Handlungsbegründung 
betreffen. Motivationale Gründe sind diejenigen Gründe, die tatsächliche 
Veranlassungen und Motive zu einer Handlung beziehungsweise zur Befol-
gung einer gerechtfertigten Norm darstellen.39 Es ist m. E. nicht ersichtlich, 
warum diese Gründe immer deckungsgleich sein sollten – häufig geht mit 
der Einsicht in die moralisch oder politisch richtige Norm nicht zwingend 
die Motivation einher, sich auch entsprechend dieser Norm zu verhalten.40 

nenbeförderung“ einen Fahrschein erwerben zu müssen. Ein Argument gegen die normative 
Angemessenheit müsste also vielmehr die metaphysische oder logische Unmöglichkeit der 
Erfüllung dieses Ideals aufweisen. David Estlund formuliert diesen Punkt sehr eingängig: „‚That 
standard is not likely to be met‘ does not invoke any moral consideration at all against the 
standard’s truth.“ (D. Estlund, Democratic Authority. A Philosophical Framework, Princeton 
2008, 13).

39 Vgl. zu dieser philosophisch basalen Unterscheidung Ch. Halbig, Praktische Gründe und 
die Realität der Moral, Frankfurt am Main 2007, besonders 145–185.

40 Diese Einsicht hat zu einer weit verzweigten epistemologischen Debatte geführt, die unter 
dem Terminus der ‚epistemic basing relation‘ geführt wird und fragt, in welchem Verhältnis 
Gründe und Überzeugungen stehen beziehungsweise inwiefern Personen über gute Gründe 
verfügen können, ohne dass diese Gründe kausale Basis einer bestimmten Überzeugung wären. 
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DIie Motivatıon, sıch 1ne allgemeın gerechtfertigte Norm halten oder
sıch 1m demokratischen TO7ZEeSS engagıleren, kann darum reli21Öös sein und
auch 1m Söffentlichen Diskurs veäußert werden. In alternatıver Terminologie
könnte 1I1Aan hier eın Erkenntnisvermögen VO eiınem Erfüllungsvermögen
unterscheiden: uch WENN (as Vermögen der Frkenntnis moralischer Normen
ın der ULONOMEN Vernunft angesiedelt 1St, bedarf FA Erfüllung dieser
Normen Umständen welılterer motivationaler Gründe, Aje als relig1öse
Gründe ırekte moralıische Relevan-z haben Religiöse Überzeugungen ha-
ben damıt die Aufgabe der „Uberwindun g VO Hemmniıssen und Blockaden
moralischer DPraxıs4] nıcht 1aber der Letztbegründung moralischer oder PO-
lıtıischer Normen.

Eın zweıter, SÖffentlichkeitstheoretischer Grund, der Hır die Notwendigkeıit
der Sfftentlichen Außerung relig1öser Überzeugungen spricht, ezieht sıch auf
Habermas’ Übersetzungsvorbehalt. uch WCNN Habermas’ Übersetzungs-
konzept Adurch sprachphilosophische Schwierigkeiten starken Einwänden
AaUSSZESCLZL 1St, bedeutet djes nicht, Aass Aje Möglichkeit eliner Übersetzung
VO relig1ösen Überzeugungen ın allgemeın teilbare Begründungen verab-
schiedet werden 11055 1m Gegenteıl wird S1CE Ja verade TST adurch möglıch,
Aass 1IHNAan dje Sphären VO Glaube und Vernunft nıcht als inkommensurabel,
sondern als teilweise überlappend auszeichnen kann. Wenn stimmt, Aass
Offentlichkeit en kritisches und diskursives Verfahren Z£UE Koordinierung
und UOrganısation vemeınsamen Handelns und 7Zusammenlebens darstellt,
sollten reli21öse Überzeugungen emnach nıcht a DrıL0rı einer Privatisierungs-
forderung unterworten werden, Aa anderntalls AI keine Gelegenheit väbe,
ıhre Gehalte Aiskursiv auf ıhre Zugänglichkeit prüfen und ıhre kritischen
Potenziale und Anstöfßle vesellschaftlichen Debatten ın 1Ne allgemeın
teilbhare Sprache übersetzen. AÄAus diesem Grund erfordert ein postsäkula-
T[CS Diskussionsniveau, sıch Jense1lts lıberaler Privatisierungsforderungen aut
1nNe räsenz relig1öser Ärgumente ın Sffentlichen Diskursen einzulassen,
wobei dje Vertreter relig1öser Argumentationsformen sıch zugleich der ep1-
stemischen renzen ıhrer Überzeugungen bewusst seın sollten: falls 1nNe
Übersetzung nıcht velingt, s<ollte 1ne ausschliefßlich reli21Öös gerechtfertigte
Norm nıcht länger als Begründung iın allgemeinen Rechtfertigungsdiskursen
angeführt werden.

FEın dritter wichtiger Aspekt, der Hır dje Sichtbarkeit blo{fi zugänglicher
relig1öser Gründe iın Söffentlichen Diskursen spricht, 1ST die Notwendigkeit

Vel eintührend In diese Debatte KOYCZ, The Epıistemic Basıng Relatıon, ın Salta
(Hg.), The Stantford Encyclopedia $ Phiılosophy (Spring onlıne http://plato.
stantord.edu/archıves/spr201 O/entries/basıng-epistemic/ (Abrulf: 7 .05.201 >

H.- Höhn, ] )as 1 eben In rm bringen. Konturen eliner Tugendethiık, Freiburg
Br 2014, 175 Söhn verteidigt In moraltheologischer und csoz1alethischer Perspektive ıe

notwendig Rechtfertigung V Normen UN: betont zugleıch dıe Bedeutung V
Glaubensüberzeugungen für ıe moralısche Praxıs_ Vel. AZU In dezıidıiert cso7z1alethischer Der-
spektive auch ders., „Mıt Relıgion Staat machen? Sozialtheoretische Reflexionen theologische
Perspektiven“, In Kühnlem Hg.) Kommuniıitarısmus und Relıgion, Berlın 2010, 119—1572
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Die Motivation, sich an eine allgemein gerechtfertigte Norm zu halten oder 
sich im demokratischen Prozess zu engagieren, kann darum religiös sein und 
auch im öffentlichen Diskurs geäußert werden. In alternativer Terminologie 
könnte man hier ein Erkenntnisvermögen von einem Erfüllungsvermögen 
unterscheiden: Auch wenn das Vermögen der Erkenntnis moralischer Normen 
in der autonomen Vernunft angesiedelt ist, bedarf es zur Erfüllung dieser 
Normen unter Umständen weiterer motivationaler Gründe, die als religiöse 
Gründe direkte moralische Relevanz haben. Religiöse Überzeugungen ha-
ben damit die Aufgabe der „Überwindung von Hemmnissen und Blockaden 
moralischer Praxis“41, nicht aber der Letztbegründung moralischer oder po-
litischer Normen.

Ein zweiter, öffentlichkeitstheoretischer Grund, der für die Notwendigkeit 
der öffentlichen Äußerung religiöser Überzeugungen spricht, bezieht sich auf 
Habermas’ Übersetzungsvorbehalt. Auch wenn Habermas’ Übersetzungs-
konzept durch sprachphilosophische Schwierigkeiten starken Einwänden 
ausgesetzt ist, bedeutet dies nicht, dass die Möglichkeit einer Übersetzung 
von religiösen Überzeugungen in allgemein teilbare Begründungen verab-
schiedet werden muss – im Gegenteil wird sie ja gerade erst dadurch möglich, 
dass man die Sphären von Glaube und Vernunft nicht als inkommensurabel, 
sondern als teilweise überlappend auszeichnen kann. Wenn es stimmt, dass 
Öffentlichkeit ein kritisches und diskursives Verfahren zur Koordinierung 
und Organisation gemeinsamen Handelns und Zusammenlebens darstellt, 
sollten religiöse Überzeugungen demnach nicht a priori einer Privatisierungs-
forderung unterworfen werden, da es andernfalls gar keine Gelegenheit gäbe, 
ihre Gehalte diskursiv auf ihre Zugänglichkeit zu prüfen und ihre kritischen 
Potenziale und Anstöße zu gesellschaftlichen Debatten in eine allgemein 
teilbare Sprache zu übersetzen. Aus diesem Grund erfordert ein postsäkula-
res Diskussionsniveau, sich jenseits liberaler Privatisierungsforderungen auf 
eine Präsenz religiöser Argumente in öffentlichen Diskursen einzulassen, 
wobei die Vertreter religiöser Argumentationsformen sich zugleich der epi-
stemischen Grenzen ihrer Überzeugungen bewusst sein sollten; falls eine 
Übersetzung nicht gelingt, sollte eine ausschließlich religiös gerechtfertigte 
Norm nicht länger als Begründung in allgemeinen Rechtfertigungsdiskursen 
angeführt werden.

Ein dritter wichtiger Aspekt, der für die Sichtbarkeit bloß zugänglicher 
religiöser Gründe in öffentlichen Diskursen spricht, ist die Notwendigkeit 

Vgl. einführend in diese Debatte K. A. Korcz, The Epistemic Basing Relation, in: E. N. Zalta 
(Hg.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2010), online unter http://plato.
stanford.edu/archives/spr2010/entries/basing-epistemic/ (Abruf: 07.05.2015).

41 H.-J. Höhn, Das Leben in Form bringen. Konturen einer neuen Tugendethik, Freiburg 
i. Br. 2014, 178 f. Höhn verteidigt in moraltheologischer und sozialethischer Perspektive die 
notwendig autonome Rechtfertigung von Normen und betont zugleich die Bedeutung von 
Glaubensüberzeugungen für die moralische Praxis. Vgl. dazu in dezidiert sozialethischer Per-
spektive auch ders., „Mit Religion Staat machen? Sozialtheoretische Reflexionen – theologische 
Perspektiven“, in: M. Kühnlein (Hg.), Kommunitarismus und Religion, Berlin 2010, 119–132.
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der Beachtung struktureller Minderheiten. In der häufig einseıtigen Auft-
merksamkeitsrichtung der Offentlichkeit, Aje beispielsweise ANSESLAMMELECN
Mehrheitskulturen einen überproportionalen DPlatz einräumt, 1ST Aas Außern
VO ethisch-umtassenden oder relig1ösen Einwänden oft die eiNZISZE Chance
Hır Minderheiten, ıhre Bedenken 1m Söffentlichen Raum erläutern. I hes
oilt beispielsweise Hır dje Rechtfertigung VO Ausnahmeregelungen, die 1ne
vesellschaftliche (zruppe VO eliner allgemeın verbindlichen Norm dispensie-
TCN sollen, Aa solche Ausnahmen häufig zunächst 1Ur in relig1öser Sprache
begründet werden können. Relig1öse Begründungen können als Stellvertreter
Hır allgemeın akzeptable Rechtfertigungen dienen, iın dje S1E entweder über-

oder dje möglichst bald nachgeliefert werden sollten. LDer Grund dazu
liegt nıcht iın der paternalistischen Idee einer ÄArt ‚kulturellen Artenschutzes‘
Hır marginalisierte Minderheiten, sondern hauptsächlich iın der Möglichkeit
der ÄAusweıtung demokratischer Diskurse, <sowohl iın inhaltlicher Perspektive
als auch hinsichtlich möglicher Teilnehmer Söffentlichen Diskurs. %® Auf
diese WeIlse könnte die Möglichkeit der allzemeinen Inklusion iın beziehungs-
WweIse der demokratischen Partızıpation Söffentlichen Diskursen auch VO

möglicherweise marginalısierten (zruppen sichergestellt werden. 45

Viertens kann möglich se1n, reli21öse Ärgumente als zusätzliche Begrün-
dungen allgemeın akzeptablen Rechtfertigungen SÖffentlich äufßern. So
könnten offensichtliche Ungerechtigkeiten oder diktatorische Strömungen
auch Adurch rel121öse Stellungnahmen kritisiert werden, Aje zusätzlich allge-
meın akzeptablen Ärgumenten veäiußert werden. Relig1öse Ärgumente Lragcnh
Adann AWVAT nıcht dje entscheidende argumentationslogische Last, können der
eigenen DPosition 1m Söffentlichen Diskurs 1ber mehr Gewicht verleihen. W 1e
Michael Sande] darlegt, kann Adamıt zudem velingen, Aije Diskursmachrt
reaktionärer Kräfte bändigen, Aa durch 1ne Privatisierung relig1öser ber-
ZEUSUNSCH en Vakuum entsteht, welches ausschliefslich VO denen besetzt
wiırd, die keine Skrupel haben, relig1öse Gründe ungefiltert iın Söffentlichen
Diskursen eiInZzuUusetzen AULS diesem Grund hätten die USA iın den etzten
Jahrzehnten eınen ungeahnten Aufstieg der relig1ösen Rechten und eınen
überproportionalen Einfluss evangelikaler Fundamentalisten erfahren. “*

A Vel Benhabib, Claıms ot Culture, 10
14 Fın analoges Beispıiel für diesen Nachweils der Ööfftentlichen Relevanz V{ Relıgion 1efert
Brumlik, Advoakatorische Ethık, Berlın/ Wien 2004 Es könnte der Fall se1IN, 24SS$S CS NOLWEN-

dıg 1St, eın Mandat für vesellschattlıche Akteure, A1e sıch nıcht 1M Öötftenthichen Dıiskurs aulßern
können, übernehmen und damıt elne Schwachstelle In kantıschen Moralkonzeptionen
beseltigen. ]Diese Ralle eines ‚Anwalts‘ für Schwache, Ööfftentlich unterrepräsentierte der 1LL1A1I-

Äinalısıerte Gruppen der Personen, wiıird häufig V{} Religionsgemeinnschatten übernommen,
24S$ CS sSinnvall cseın kann, diese Stimme nıcht 1M Rahmen elner Privatisierungsforderung 1m

Vorhineln ersticken. IHE Fx7esse elner aut Nutzenmaxımlerung angelegten lıberalen GCesell-
cchatt können auch durch ötftentliche, relıg1ös erundıerte Stellungnahmen angezeıigt werden,

2S$ ıe Ööftentliche Aufßerung relıg1öser Überzeugungen eınen Sınn für A1e Verletzung V{}

uSSESFENZLEN, margınalısıerten der Aiskrimınıerten vesellschaftlıchen Randgruppen „zach
halten könnte.

AA Vel AZ7U Sandel, Justice What’s the Rıght Thıng TIo Do?, New 'ork 2010, 20585—269
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der Beachtung struktureller Minderheiten. In der häufig einseitigen Auf-
merksamkeitsrichtung der Öffentlichkeit, die beispielsweise angestammten 
Mehrheitskulturen einen überproportionalen Platz einräumt, ist das Äußern 
von ethisch-umfassenden oder religiösen Einwänden oft die einzige Chance 
für Minderheiten, ihre Bedenken im öffentlichen Raum zu erläutern. Dies 
gilt beispielsweise für die Rechtfertigung von Ausnahmeregelungen, die eine 
gesellschaftliche Gruppe von einer allgemein verbindlichen Norm dispensie-
ren sollen, da solche Ausnahmen häufig zunächst nur in religiöser Sprache 
begründet werden können. Religiöse Begründungen können als Stellvertreter 
für allgemein akzeptable Rechtfertigungen dienen, in die sie entweder über-
setzt oder die möglichst bald nachgeliefert werden sollten. Der Grund dazu 
liegt nicht in der paternalistischen Idee einer Art ‚kulturellen Artenschutzes‘ 
für marginalisierte Minderheiten, sondern hauptsächlich in der Möglichkeit 
der Ausweitung demokratischer Diskurse, sowohl in inhaltlicher Perspektive 
als auch hinsichtlich möglicher Teilnehmer am öffentlichen Diskurs.42 Auf 
diese Weise könnte die Möglichkeit der allgemeinen Inklusion in beziehungs-
weise der demokratischen Partizipation an öffentlichen Diskursen auch von 
möglicherweise marginalisierten Gruppen sichergestellt werden. 43

Viertens kann es möglich sein, religiöse Argumente als zusätzliche Begrün-
dungen zu allgemein akzeptablen Rechtfertigungen öffentlich zu äußern. So 
könnten offensichtliche Ungerechtigkeiten oder diktatorische Strömungen 
auch durch religiöse Stellungnahmen kritisiert werden, die zusätzlich zu allge-
mein akzeptablen Argumenten geäußert werden. Religiöse Argumente tragen 
dann zwar nicht die entscheidende argumentationslogische Last, können der 
eigenen Position im öffentlichen Diskurs aber mehr Gewicht verleihen. Wie 
Michael Sandel darlegt, kann es damit zudem gelingen, die Diskursmacht 
reaktionärer Kräfte zu bändigen, da durch eine Privatisierung religiöser Über-
zeugungen ein Vakuum entsteht, welches ausschließlich von denen besetzt 
wird, die keine Skrupel haben, religiöse Gründe ungefiltert in öffentlichen 
Diskursen einzusetzen – aus diesem Grund hätten die USA in den letzten 
Jahrzehnten einen ungeahnten Aufstieg der religiösen Rechten und einen 
überproportionalen Einfluss evangelikaler Fundamentalisten erfahren.44

42 Vgl. Benhabib, Claims of Culture, 10.
43 Ein analoges Beispiel für diesen Nachweis der öffentlichen Relevanz von Religion liefert 

M. Brumlik, Advokatorische Ethik, Berlin/Wien 2004: Es könnte der Fall sein, dass es notwen-
dig ist, ein Mandat für gesellschaftliche Akteure, die sich nicht im öffentlichen Diskurs äußern 
können, zu übernehmen und damit eine Schwachstelle in kantischen Moralkonzeptionen zu 
beseitigen. Diese Rolle eines ‚Anwalts‘ für Schwache, öffentlich unterrepräsentierte oder mar-
ginalisierte Gruppen oder Personen, wird häufig von Religionsgemeinschaften übernommen, 
so dass es sinnvoll sein kann, diese Stimme nicht im Rahmen einer Privatisierungsforderung im 
Vorhinein zu ersticken. Die Exzesse einer auf Nutzenmaximierung angelegten liberalen Gesell-
schaft können auch durch öffentliche, religiös grundierte Stellungnahmen angezeigt werden, 
so dass die öffentliche Äußerung religiöser Überzeugungen einen Sinn für die Verletzung von 
ausgegrenzten, marginalisierten oder diskriminierten gesellschaftlichen Randgruppen wach 
halten könnte.

44 Vgl. dazu M. Sandel, Justice – What’s the Right Thing To Do?, New York 2010, 208–269.
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Schliefslich könnte notwendig se1n, in stabilen Dıssensen, die umftfassende
Kompromıisse verlangen, auch auf relig1öse Vorstellungen rekurrieren.
Langwierige Konflikte, dAje keinerlei konsensuelle Lösung lassen,
können wahrscheinlich MNUr in einem umtassenden Kompromıiss enden. Indem
beispielsweise <owohl Abtreibungsgegner Als auch Abtreibungsbefürworter
allgemeın teilhare Begründungen ıhrer Positionen vorgelegt haben, kann
letztlich 1Ur darum vehen, diese DPattsıtuation durch einen Kompromıiss
lösen, m1t dem beide Seiten möglichst ZuL leben können. FEın derartiger, MOS-
liıchst umtassender Kompromıiss kann 1aber wiederum 1Ur vefunden werden,
WECNN auch Aije ethischen und relig1ösen Überzeugungen beider Seıten 1m
Sffentlichen Diskurs Berücksichtigung inden Mıt anderen Worten: Nur
WCNN klar 1St, worlin dje evaluatıven Standards und Auffassungen des (szuten
der jeweiligen Konfliktparteien bestehen, kann überhaupt ein umtassender
Kompromıiss ausgehandelt werden. AÄAus der FExistenz derart stabiler [issense
tolgt emnach AMAT nicht, Aass iın diesen Fragen die Öffentliche Sphäre raclı kal
inklusıv vestaltet werden sollte, 1aber folgt <chr wohl, Aass ZUL Pazıhi7ie-
LUNS der verhärteten Diskurstronten und ZUL Erreichung eines umtassenden
Kompromisses reli21öse Überzeugungen VO Betrotfenen iın den Öffentlichen
Abwägungsprozess einfliefßen sollten.

Als Fazıt läsest sıch darum testhalten, Aass Jense1ts der Rechtfertigungs-
tunktion 1ne Vielzahl VO relevanten Ööffentlichen Rollen o1bt, Aje relig1öse
Überzeugungen übernehmen können. Aus der strukturell begründeten Ver-
fehlung des Goldstandards Sffentlicher Rechtfertigung 1ST keinesfalls 1nNe
umtassende Privatisierung der Religion 1Ab7zuleiten dieser überverallgeme1-
nernden Versuchung erliegen dje melsten lıberalen AÄAnsätze 1m Gefolge VO

Rawls Vielmehr kann dje zugrundeliegende ıberale Einsicht, Aass politische
Normen mi1t wechselseıtig teilbaren Gründen verechtfertigt werden sollten,
mi1t einer postsäkularen Wertschätzung der Söffentlichen Relevan-z relig1öser
Überzeugungen vereIint werden .

A ]iese Eıinsıcht, ıe ler hauptsächliıch relıgionsphilosophiısch begründet worden 1Sst, Hin-
det sıch In leicht abgewandelter rm auch beı mehreren utoren, dıe der christlichen SO71-
alethıik 7zuzurechnen sSind Vgl In elne analoge Stofßsrichtung exemplarısch H.- Höhn, ] )as
1 eben In rm bringen. Konturen elner Tugendethiık, Freiburg Br 2014; Wendel,
I )as freıie Subjekt als Prinzıp Theologischer Ethık, IN SE (s0ertz /et al.} ee. Fluchtpunkt
Fundamentalismus. Gegenwartsdiagnosen katholischer Moral, Freiburg Br 2015, 159—17/5;

Strıet, Säkularer Staat, Offentlichkeit und Religion. Überlegungen 1M Anschluss Jürgen
Habermas, In FE- ormann/ B TIrlenborn e Religiöse Überzeugungen und Ööfftentliche
Vernuntt, 26/-250; SE (J0ertzZ, Moraltheologie Modernıisierungsdruck. Interdiszıplinarıtät
und Modernisierung als Provakatıon für ıe Theologische Ethık, ünster 1999 Vel auch den
Aıtterenzierten Blıck V{} F- BOrmMAann, Theologıe und Maoral“_ Anmerkungen zu

Streıit Universalıtät und DPartıkularıtät moralıscher Aussagen In theologıischer und phıloso-
phıscher Ethık, ın ThPh 77 (2002) 481—505
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Schließlich könnte es notwendig sein, in stabilen Dissensen, die umfassende 
Kompromisse verlangen, auch auf religiöse Vorstellungen zu rekurrieren. 
Langwierige Konflikte, die keinerlei konsensuelle Lösung erwarten lassen, 
können wahrscheinlich nur in einem umfassenden Kompromiss enden. Indem 
beispielsweise sowohl Abtreibungsgegner als auch Abtreibungsbefürworter 
allgemein teilbare Begründungen ihrer Positionen vorgelegt haben, kann es 
letztlich nur darum gehen, diese Pattsituation durch einen Kompromiss zu 
lösen, mit dem beide Seiten möglichst gut leben können. Ein derartiger, mög-
lichst umfassender Kompromiss kann aber wiederum nur gefunden werden, 
wenn auch die ethischen und religiösen Überzeugungen beider Seiten im 
öffentlichen Diskurs Berücksichtigung finden. Mit anderen Worten: Nur 
wenn klar ist, worin die evaluativen Standards und Auffassungen des Guten 
der jeweiligen Konfliktparteien bestehen, kann überhaupt ein umfassender 
Kompromiss ausgehandelt werden. Aus der Existenz derart stabiler Dissense 
folgt demnach zwar nicht, dass in diesen Fragen die öffentliche Sphäre radikal 
inklusiv gestaltet werden sollte, aber es folgt sehr wohl, dass zur Pazifizie-
rung der verhärteten Diskursfronten und zur Erreichung eines umfassenden 
Kompromisses religiöse Überzeugungen von Betroffenen in den öffentlichen 
Abwägungsprozess einfließen sollten.

Als Fazit lässt sich darum festhalten, dass es jenseits der Rechtfertigungs-
funktion eine Vielzahl von relevanten öffentlichen Rollen gibt, die religiöse 
Überzeugungen übernehmen können. Aus der strukturell begründeten Ver-
fehlung des Goldstandards öffentlicher Rechtfertigung ist keinesfalls eine 
umfassende Privatisierung der Religion abzuleiten – dieser überverallgemei-
nernden Versuchung erliegen die meisten liberalen Ansätze im Gefolge von 
Rawls. Vielmehr kann die zugrundeliegende liberale Einsicht, dass politische 
Normen mit wechselseitig teilbaren Gründen gerechtfertigt werden sollten, 
mit einer postsäkularen Wertschätzung der öffentlichen Relevanz religiöser 
Überzeugungen vereint werden.45 

45 Diese Einsicht, die hier hauptsächlich religionsphilosophisch begründet worden ist, fin-
det sich in leicht abgewandelter Form auch bei mehreren Autoren, die der christlichen Sozi-
alethik zuzurechnen sind. Vgl. in eine analoge Stoßrichtung exemplarisch H.-J. Höhn, Das 
Leben in Form bringen. Konturen einer neuen Tugendethik, Freiburg i. Br. 2014; S. Wendel, 
Das freie Subjekt als Prinzip Theologischer Ethik, in: St. Goertz [et al.] (Hgg.), Fluchtpunkt 
Fundamentalismus. Gegenwartsdiagnosen katholischer Moral, Freiburg i. Br. 2013, 159–173; 
M. Striet, Säkularer Staat, Öffentlichkeit und Religion. Überlegungen im Anschluss an Jürgen 
Habermas, in: F.-J. Bormann/B. Irlenborn (Hgg.), Religiöse Überzeugungen und öffentliche 
Vernunft,  267–280; St. Goertz, Moraltheologie unter Modernisierungsdruck. Interdisziplinarität 
und Modernisierung als Provokation für die Theologische Ethik, Münster 1999. Vgl. auch den 
differenzierten Blick von F.-J. Bormann, Theologie und ‚autonome Moral‘. Anmerkungen zum 
Streit um Universalität und Partikularität moralischer Aussagen in theologischer und philoso-
phischer Ethik, in: ThPh 77 (2002) 481–505.
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Konklusion

Liberale und pluralistische Gesellschaften stehen auch 1m 71 Jahrhundert
nach W1€ VOT ın einem Spannungsverhältnis F£Ur Religion. Religionen siınd
bleibend ambivalent und zeigen ein „Janusgesicht  46 Aa S1E zwischen der PO-
S1ıt1ven Raolle einer Vitalisierung und Bereicherung des lıberalen (: meın we-
SCTI1LS und der negatıven Raolle einer vesellschaftsspaltenden Krafrt changieren
können. ID scheint auch mittel- und langfristig utopisch, Aje Konflikte
Religionen, demokratische Offentlichkeit und ıberale pluralistische Gesell-
schaftten beilegen können. Innerhalb djeses komplexen und onflikthbe-
adenen Geflechts habe ıch 1m vorliegenden Auftfsatz versucht, einen Beıitrag

eınem möglichen Ideal des Sffentlichen Vernunftgebrauchs leisten,
der nıcht als ‚Inspektor‘ dijieses Vernunftgebrauchs verstanden werden sollte,
sondern Als Möglichkeıit der reflexiven Selbstvergewisserung 1m Blick aut dje
JE eigenen, umtassenden Überzeugungen. Ler Moderate Fxklusiyvismus bijetet
1ne anspruchsvolle Kriteriologie, sıch der geltungslogischen Reichweite
der JE eıgenen relig1ösen Überzeugungen vergewıssern können. Weder
sind S1E AULS dem Söffentlichen Diskurs verbannen und da mıt einer ITre-
levanten Privatreligion degradieren noch s<ollte dje Ambivalenz und Kon-
tingenz relig1öser UÜberzeugungen einfach übergangen werden. Es 1ST keine
ULE Idee, auf der Basıs letztlich partikularer Überzeugungen Konflikte
lösen, die auch Personen betreffen, dje die jeweils indivyiduellen partikularen
Überzeugungen nıcht teilen.

LDer Moderate Fxklusivismus 1ST darum 1ne Aufforderung Aje Bürgerin-
NCN und Bürger lıberaler Staaten, hinsichtlich der eigenen umftfassenden ber-
ZEUSUNSCH Bescheidenheit üben und differenzieren zwischen soölchen
Diskursen, dAije allgemeın akzeptable Rechtfertigungen und Begründungen
verlangen, und solchen, dAje 1nNe derartige Bescheidenheit nıcht erftordern.
\Wer sıch dijese reflexive Haltung hinsichrtlich relig1öser Überzeugungen
eiıgen machen kann, erweIlst sıch 1m posıtıven Sinne als pluralismuskompa-
tibel Fıne derart selbstreflexive, ‚aufgeklärte‘ Haltung vegenüber relig1ösen
Überzeugungen ermöglicht relıg1ösen Bürgerinnen und Bürgern, sıch als
Mitglieder einer spätmodernen Gesellschaft verstehen und zugleich reli-
X1ÖSeE Überzeugungen Hır wahr halten, ohne vormodern seın; und S1C
ermöglicht <äkularen Bürgerinnen und Bürgern, Intuitionen und Poten-
z1ale VO Religionen anzuerkennen und wertzuschätzen, ohne 1ne relig1öse
Weltsicht teilen mMussen.

Religionspolitische Konflikte werden auch zukünftig 1ne zentrale Raolle
<owohl iın vesellschaftspolitischen Kontroversen als auch iın veopolıtischen
Konftrontationen spielen. Iieser Beıtrag 1ST der (vielleicht utopische) Versuch,
Anhänger unterschiedlicher relig1öser Weltanschauungen einem selhstre-
fexiven TO7ZESS anzuhalten, welcher die geltungslogischen trenzen relig1-

2A6 O AsAnoVd, Publıc Relıgions In the Maöodern World, Chıcago 1994,
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8. Konklusion

Liberale und pluralistische Gesellschaften stehen auch im 21. Jahrhundert 
nach wie vor in einem Spannungsverhältnis zur Religion. Religionen sind 
bleibend ambivalent und zeigen ein „Janusgesicht“46, da sie zwischen der po-
sitiven Rolle einer Vitalisierung und Bereicherung des liberalen Gemeinwe-
sens und der negativen Rolle einer gesellschaftsspaltenden Kraft changieren 
können. Es scheint auch mittel- und langfristig utopisch, die Konflikte um 
Religionen, demokratische Öffentlichkeit und liberale pluralistische Gesell-
schaften beilegen zu können. Innerhalb dieses komplexen und konfliktbe-
ladenen Geflechts habe ich im vorliegenden Aufsatz versucht, einen Beitrag 
zu einem möglichen Ideal des öffentlichen Vernunftgebrauchs zu leisten, 
der nicht als ‚Inspektor‘ dieses Vernunftgebrauchs verstanden werden sollte, 
sondern als Möglichkeit der reflexiven Selbstvergewisserung im Blick auf die 
je eigenen, umfassenden Überzeugungen. Der Moderate Exklusivismus bietet 
eine anspruchsvolle Kriteriologie, um sich der geltungslogischen Reichweite 
der je eigenen religiösen Überzeugungen vergewissern zu können. Weder 
sind sie aus dem öffentlichen Diskurs zu verbannen und damit zu einer irre-
levanten Privatreligion zu degradieren noch sollte die Ambivalenz und Kon-
tingenz religiöser Überzeugungen einfach übergangen werden. Es ist keine 
gute Idee, auf der Basis letztlich partikularer Überzeugungen Konflikte zu 
lösen, die auch Personen betreffen, die die jeweils individuellen partikularen 
Überzeugungen nicht teilen. 

Der Moderate Exklusivismus ist darum eine Aufforderung an die Bürgerin-
nen und Bürger liberaler Staaten, hinsichtlich der eigenen umfassenden Über-
zeugungen Bescheidenheit zu üben und zu differenzieren zwischen solchen 
Diskursen, die allgemein akzeptable Rechtfertigungen und Begründungen 
verlangen, und solchen, die eine derartige Bescheidenheit nicht erfordern. 
Wer sich diese reflexive Haltung hinsichtlich religiöser Überzeugungen zu 
eigen machen kann, erweist sich im positiven Sinne als pluralismuskompa-
tibel. Eine derart selbstreflexive, ‚aufgeklärte‘ Haltung gegenüber religiösen 
Überzeugungen ermöglicht es religiösen Bürgerinnen und Bürgern, sich als 
Mitglieder einer spätmodernen Gesellschaft zu verstehen und zugleich reli-
giöse Überzeugungen für wahr zu halten, ohne vormodern zu sein; und sie 
ermöglicht es säkularen Bürgerinnen und Bürgern, Intuitionen und Poten-
ziale von Religionen anzuerkennen und wertzuschätzen, ohne eine religiöse 
Weltsicht teilen zu müssen. 

Religionspolitische Konflikte werden auch zukünftig eine zentrale Rolle 
sowohl in gesellschaftspolitischen Kontroversen als auch in geopolitischen 
Konfrontationen spielen. Dieser Beitrag ist der (vielleicht utopische) Versuch, 
Anhänger unterschiedlicher religiöser Weltanschauungen zu einem selbstre-
flexiven Prozess anzuhalten, welcher die geltungslogischen Grenzen religi-

46 J. Casanova, Public Religions in the Modern World, Chicago 1994, 4.
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Oser Überzeugungen auslotet. Auf diese Welse könnte velingen, wichtige
Schritte ın Richtung e1INEes triedlichen und wechselseıtig wertschätzenden
Zusammenlebens iın einer pluralen und multikulturellen Gesellschaft SC-
hen, ohne zugleich den DPreıs eINes kriterienlosen und multikulturalistischen
Relativismus zahlen könnte der aufklärerische Anspruch der allge-
meınen Gerechtfertigtheit moderner vesellschaftlicher Strukturen mıt der
Anerkennung der Relevan-z und der Bedeutung partikularer relig1öser ber-
lieferungen versöhnt werden.

Summary
The political STALUS of reli2100s CONVICtONS iın postsecular SOCIetNES has yeL
be resolved. 2r01S eonflicts between relıgi0n and politics iın CONLEMPOFCAa
SOCIetNESs arıse trom hıs unresolved 1SsSuUE. 'Thıs 1mMSs AL clarıfyıng the
eoONtent1O11s political STALUS of relig10u1s CONVICtHONS. defend the thesıis that
relig10u0s CONVICtIONS MNa y be intersubjectively accessible, but f 1] be
tually acceptable. For hıs LCASOTN, they do NOT tulAl] the ıdea] of public JUSt1-
Hcation. However, there ATC multiple roles tor relig10u1s CONVICtIONS iın public
discourse beyond the Justification of political 'Thıs posıtıon C144 be
called ‘Moderate Exclusiyvism’ because 1T INANASCS integrate the requırement
of mutually recıprocal Justification of political with the avoildance of

privatızatıon of relıg10n.
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öser Überzeugungen auslotet. Auf diese Weise könnte es gelingen, wichtige 
Schritte in Richtung eines friedlichen und wechselseitig wertschätzenden 
Zusammenlebens in einer pluralen und multikulturellen Gesellschaft zu ge-
hen, ohne zugleich den Preis eines kriterienlosen und multikulturalistischen 
Relativismus zu zahlen – so könnte der aufklärerische Anspruch der allge-
meinen Gerechtfertigtheit moderner gesellschaftlicher Strukturen mit der 
Anerkennung der Relevanz und der Bedeutung partikularer religiöser Über-
lieferungen versöhnt werden.

Summary

The political status of religious convictions in postsecular societies has yet to 
be resolved. Various conflicts between religion and politics in contemporary 
societies arise from this unresolved issue. This paper aims at clarifying the 
contentious political status of religious convictions. I defend the thesis that 
religious convictions may be intersubjectively accessible, but fail to be mu-
tually acceptable. For this reason, they do not fulfil the ideal of public justi-
fication. However, there are multiple roles for religious convictions in public 
discourse beyond the justification of political norms. This position can be 
called ‘Moderate Exclusivism’ because it manages to integrate the requirement 
of a mutually reciprocal justification of political norms with the avoidance of 
a privatization of religion.


